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Beiträge zur Siedlung»-, 
Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der bäuerlichen 
Bevölkerung in der ehemaligen Grafschaft Hoya. 

Von 

Wilhe lm Röpke. 

Die folgenden Ausführungen über die Siedlnngs-, Rechts-
und Wirtschaftsgeschichte der bäuerlichen Bevölkerung in der 
Grafschaft Hoya sind gedacht als Beiträge zu den gleichlauten-
den Forschungen sür Niederfachsen und Westfalen. Die räumlich 
nicht unanfehnliche Grafschaft liegt auf der Grenzfcheide beider 
Gebiete und bietet fo einen guten Ausgangspunkt, die in Frage 
stehenden Verhältnisse zu klären. Sie vereinigt größtenteils 
unter ihrer Hoheit die unterschiedlichen Merkmale der größeren 
Anschlußlande. Nur auf zwei hervorragende mag hier hin-
gewiesen werden. Innerhalb der Grafschaftsgrenzen trennen sich 
die vorwiegend niedersächfifche Dorf- und die charakteristische 
westfälische Einzelfiedlung, und die in Niederfachsen völlige Um-
bildung der alten Hörigkeit in Freimeierrecht hat hier Halt 
gemacht auf einer Linie, die die Grafschaft der Länge nach 
durchschneidet. 

Zu diesen Vorzügen der Lage treten quellenmäßige. Ab-
gefehen davon, daß einige bedeutsame rechtliche Entwicklungen 
sich in der Grafschaft langsamer vollzogen als in den Nachbar­
territorien und damit in das Licht der Ueberlieferung treten, 
ist ein verhältnismäßig großer Scha£ an Niedergeschriebenem 
auf uns gekommen. Ihn machen befonders die umfangreichen 
Güterverzeichnisse der Grasen aus dem Ende des 14. Iaheh. 
ergiebig, die leider in dem Hoyaer Urkundenbuch von v. H o -
d e n b e r g nur sehr unvollständig wiedergegeben sind. Ueber-
aus reich fließen die Quellen in dem an sozialen, rechtlichen 

SWebexs. 3ttt/tbit<§ 1924. 1 



und wirtschaftlichen Bildungen so fruchtbaren 16. Jahrhundert. 
Als am Ende des Jahrhunderts das Geschlecht der Grasen vor 
dem Aussterben stand, wurden auf Veranlassung ihrer lehn-
rechtlichen Erben, der Herzöge von Braunschweig-Lünebwrg, 
durch die Aemter sehr ins Einzelne gehende Erbregister amge-
fertigt, in denen die Verhältnisse der Untertanen zum 2Teil 
Haus für Haus aufgezeichnet sind. 

Die Herzöge teilten 1583 mit dem Tode Ottos, des legten 
Grasen zu Hoya, das Land unter sich so, daß an die Lüine-
burger Linie die Niedergrafschast mit den Aemtern Alt- rnnd 
Neubruchhausen, Hoya, Liebenan nnd Nienburg kam. SDie 
Obergrafschast mit den Aemtern Baheenburg, Diepentau, 
Ehrenburg, Siedenburg, Stolzenau, Syke ging über in Ibtn 
gemeinsamen Besitz von Julius von Wolsenbüttel und Erichi II. 
von Calenberg, bis 1584 mit Erichs Tod auch der Callen-
bergische Anteil an Wolsenbüttel kam. Während die Niedoer-
grafschaft bei dem Lüneburger Hause blieb, hat die Obergtraf-
schast mehrmals die Herrfchast gewechselt. Von 1705 an ist 
die ganze Grafschast dauernd unter dem Hause Hannover wer-
einigt geblieben. 

Zwei Aemter Uchte und Freudenderg waren 1582 an Hesssen-
Cassel gefallen. S ie find seitdem einer besonderen Entwickliung 
gefolgt, die im folgenden nicht berücksichtigt ist. 

Jm übrigen hat die wechselnde Zugehörigkeit der einzelmen 
Teile zu den verschiedenen Linien der Welsen nennenswerte 
Unterschiede in den Verhältnissen der Bevölkerung nicht $ur 
Folge gehabt. Das wenige, was davon überhaupt hervorträte 
z. B. in einzelnen Punkten des formellen Rechtes konnte getirost 
übergangen werden. 

Die Hoya-Diepholzsche Eigenbehörigkeit ist eingehend wen 
W i t t i c h behandelt morden Dadurch, daß in der vorliegten-
den Arbeit die wirtfchaftliche Entwicklung der ländlichen 3Be-
völkerung stärker hervorgetreten ist, wird die Wirkung tdes 
Rechtsinstitutes deutlicher hervortreten. W i t t i c h hat seimer 
Darstellung hauptfächlich einen Entwurs des Leibeigentunns-
rechtes durch den Amtmann P a l m zugrunde gelegt TDas 
Gewohnheitsrecht unseres Gebietes ist jedoch in dein Ernt-
wurf durch überreichliche Verwendung der westfälischen Lreib-



eigentumsordnungen als subsidiarische Gesetze in seinen wich-
tigsten und charakteristischen Sätzen sast völlig verdunkelt. Der 
Palmsche Entwurf ist darum als Duelle im Folgenden aus-
geschieden. Die soziale, wirtschaftliche Lage und Entwicklung 
der Ackerbau treibenden Bevölkerung in der Grafschaft Hoya 
und Diepholz im Mittelalter ist von M a e d e r 1910 be-
schrieben worden. Da ich der Darstellung in allen ihren Haupt­
ergebnissen nicht zustimmen kann, ist die Periode hier noch 
einmal abgehandelt worden. 

E r s t e s K a p i t e l . 

2>ie bauerliche Beoölkerung bis zum 16. 3ahrhunderl 

"A. E i n l e i t e n d e s . Wie für die "Nachbargebiete, fo ist 
auch für die Grafschaft Hoya im frühen Mittelalter die Groß-
grundherrfchaft als eine viel angewandte Wirtfchaftsverfafsung 
vorauszufetzen. Sie hatte ihre Organisationsform in den Fron-
hofverbänden. Einzelnen Haupthöfen, Curiae, curtes, Vorwerkes 
genannt, waren andere domus, mansi, lathusen angegliedert,1) 
die hierin ihre Abgaben entrichteten, damit sie an Ort und 
Stelle von den umherziehenden Grundherren verzehrt oder 
nach dessen Sitz abgeführt wurden. Die Villikationen sind 
ausgelöst worden dadurch, daß die großen Herren genötigt 
wurden, ihr Gefolge immer kostspieliger auszurüsten. Freie 
und Unsreie wurden im Dienste der großen Grundherren zu 
Rittern und zu ihrem Unterhalt mit einzelnen Lathusen be-
gabt, die sie nicht wieder zu Fronhosverbänden zusammen-
faßten. 

Ob zu diesem für die Auslösung allein genügenden Vorgang 
tatsächlich, wie behauptet ist,2) nockj ein vorbedachter Plan der 
Villikationsherren kam, der auf Zerstörung der alten Orga-
nisation ging, weil sie ihnen nachteilig geworden war, entzieht 

A) u r . B . n , 11 (1211). Morife v. Oldenburg verkaust seine Kurie Nien« 
stebt cum quistmsdam mansis et domibns ad ipsam curiam attinentibua. 
quarnm duo snnt in villa nienstede, in villa halebnttelen qnatnor . . r 

ur. B. vm, 16 Borwerfe, vm, 13 curtes. 
f ) SBittich, 6 . 359, 360. Maeder 6 . 33/34. 

1* 



sich in dem behandelten Gebiet unserer Kenntnis. Man darf 
wohl daran zweifeln, da die Verleihungen in einem Maße ge-
handhabt wurden, daß sie vollauf genügten, die konzentrierten 
grundherrlichen Gerechtigkeiten zu zersplittern.3) 

Zu Ansang des 1 3 . Jahrhunderts, wo wir die ersten Ein-
blicke gewinnen, ist der Prozeß im wesentlichen zu Ende geführt 
Es hat das Stift Bücken noch fieben Villikationen, die auch 
in der Folge bestehen bleiben und deren Haupthöfe bis hente 
die Bezeichnung Siebenmeierhöfe führen. Sonst weifen nur 
Einzelerwähnungen auf die früheren Verhältnisse. Unter den 
uns genannten Gütern werden einige als Curien besonders 
hervorgeheben. Hier und da sind auch noch Höfe oder domus 
angegeben, die ihnen zugehören.4) "Abgesehen von folchen 
wenigen Ausnahmen waren fie nicht mehr die Mittelglieder 
zwischen den Grundherren und der Menge der pflichtigen An-
wefen, fondern alle Wirtschaftseinheiten standen in unmittel= 
barer Beziehung zu ihrem Herrn, und die Curien unterschieden 
sich von den übrigen nur durch ihre Größe. 

B. D i e H ö r i g e n . Von der rechtlichen und wirtschast-
lichen Lage der Bevölkerung, die diese pflichtigen Satgüter be-
baute, erfahren wir aus dem 1 3 . Jahrhundert sehr wenig. Erst 
mit den Ouellen des 14 . und 1 5 . Jahrhunderts lassen sich 
ihre Verhaltnisse aufklären. 

Die Masse der bäuerlichen Bevölkerung dieser Zeit war 
hörig und blieb hörig bis zum 1 6 . Iahrhundert. 

Sie wird genannt mit den verschiedenen geläufigen Be-
zeichnungen: mancipia,5) coloni,6) homines, servi,7) litones, 
laten, egenlüde, und dementsprechend begegnet proprii, egen 
beherhaftig.8) Leibeigen kommt erst im 16 . Iahrhundert auf 
und wird dann herrschend. Bon allen deutschen Worten be-

s ) Ein Lehnregister aus dem 14. Jahrh. zahlt 428 Lehnsleute aus, die 
mit Gut bestattet sind. Hr. B. I, IV, ©. 60. J m 11. Jahrh. sind nur noch 
etwa 70 adlige <5ifce in der Grasfchast 

*) Ur. B . I. IV. <S>. 12. 2. 22. curiarn apud Snteren et quatuor dornos 
ipsi curiae attiuentes. Hr. B. I. IV. <S. 16. L. 32, ©. 17, S. 3. 

5 ) Ur. B . VIII, 14. VII. 5. (schwindet im 13. Jahrh.). 
•) Ur. B. VII. 14. 
7 Ur. B. I. 5, II. 46; Knecht V, 101. 
8 ) Ur. B . I. 500. 



zeichnet das le£te am wenigsten zutreffend das Abhängigkeits-
verhältnis. 

1. S t e r b e f a l l . Der Schlüssel zum Verständnis der 
Leibeigenschaft liegt in dem Recht des Leibherrn, seinen Hörigen 
zu beerbteilen. Es ragt aus der ganzen Institution so sehr her-
vor, daß Leibeigentum und Beerbungsrecht in den Urkunden ge-
radezu synonym gebraucht werden. An dieses Recht knüpfen fich 
die übrigen Verpflichtungen und der Fortbestand der Hörigkeit 
durch die Iahrhunderte. Zu feinem Inhalt, meist als das Recht 
auf den Erbteil, Sterbfall, Ervedel oder Baulebung9) bezeichnet, 
liegen nähere Bestimmungen vor, die die Klosterleute des Stif-
tes Bücken betreffen. 

Zu dem Stift gehörten, wie schon oben erwähnt, in der 
Hauptfache sieben Villikationen, von denen jede einem der siebtem 
Kanoniker zum Unterhalt diente. Neben den Kanonikern bezog 
davon der Vogt des Stiftes, der für die Geistlichen die grnnd-
und leibherrliche Gerichtsbarkeit über die Hörigen ausübte, nicht 
unerhebliche Abgaben. Eine angeblich aus dem 12. Iahrhundert 
stammende Urkunde10) fe£t genau fest, was die Haupthöfe und 
die ihnen nachgeordneten Manfi jährlich dem Vogte zu liefern 
haben. Gleichzeitig wird über die dauernden Uebergriffe der 
Vögte bittere Beschwerde geführt, die auch den Anlaß zu der 
urkundlichen Fixierung gegeben haben. — Wir haben in dieser 
Urkunde eine oft bestätigte Entwicklung vor uns. Die Vögte 
griffen über die "ihnen zustehenden Rechte hinaus und wurden 
den Renten des Stiftes gefährlich. Zu einer unter ähnlichen 
Verhältnissen häufig zu beobachtenden Lösung der Differenzen, 
so, daß die geistlichen Korporationen die Vogtei den Ge-
schlechter« abkauften, ist es im Stift Bücken nicht gekommen. 
Die Vogtei blieb in Händen der Grafen zur Hoya. Aber der 
Charakter der Vogtei änderte fich nach und nach. Sie wurde 
immer einfeitiger von den Grafen sowohl, wie von den Kano-
nikern als ein Rente tragendens Nutzungsrecht angesehen, das 
an den einzelnen eigenbehörigen Höfen hing. Das Gericht trat 
immer mehr zurück und findet im 13. und 14. Iahrhundert 

9 ) Hotja Erbregister von 1593 6 . 109. (Des. 74 Gener. C. III.) 
Ur. B. II. 46 kommt ejuviae vor, ebenso Ur. B. III. 183. 

1 0 ) ur . B. In. 5. 



feine Erwähnung mehr. Auch die vom Stifte neu erworbenen 
Leute und Höfe blieben von den Vogteilasten eximiert. 

Man bezeichnete diese vogteifreien Höfe als bona singu-
laria, bona canonicorum specialia, und Sundergut, und die 
Eigenbehörigen, die es bewirtschafteten, oder, wie eine Urkunde 
fagt, die da „werden geboren unde besatet uppe sundergude"/1) 
als die Sunderleute des Stiftes. Zum Stifte standen sie in 
demselben Verhältnis, wie die Hörigen auf weltlichem Gebiet 
zu ihrem Herrn. 

Ueber die Sterbfalleistung dieser Leute erkannte das Ge-
richt der Kirchenleute des benachbarten Klosters zu Bassum: 
"wan se stervet, so nimpt se (de herschop) en na half unde 
halph, wat dar is , unde is dar nemede na; fe nimpt dat al 
to> male". 1 2) Leider unterrichtet uns über die Höhe des Erb-
teils fonst nirgends eine Stelle, die wir hier zur Interpretation 
heranziehen könnten. Eine fpätere Urkunde, die aber gerade 
in diesem Punkte ohne Eigenwert ist, 1 3) nimmt an, daß der 
Herr von den Sunderleuten alles Gut nehmen kann. Eine 
solche Angabe scheint zunächst im Widerspruch zu stehen mit 
dem, was sonst in den Nachbargebieten Brauch ist. 1 4) Es zieht 
der Herr die Halste des mobilen Nachlasses. 

Hier läßt sich eine auflöfende Erklärung aus der ursprung-
ttchen Natur des Sterbfallrechtes finden. Die Teilung der Hin-

1 1 ) Nr. 3. In . 183. In . 5, IU. 197, HI. 128. Die bona singularia 
lassen sich unmöglich mit Sem „Sauand, dem im Eigenbetrieb stehenden Land 
der weltlichen Herrschast*gleichse^en, wie Maeder will, ©. 24/25, dem wider* 
spricht beutlich die Ur. D t 197. Ebensowenig fallen die Sunderleute zu* 
summen mit den lasati und Enlopenlüde, Jeder dieser Ausdrücke richtet (ich 
nach einem besonderen Einteilungsgrund. 

**) Ur. B. m . 128. 
Ur. » . III. 183. Das ins fttonum. Der ©efiretber gibt lebtgflch 

den oben genannten Bashimer Urteilsspruch in seiner Auffassung wieder, ohne 
bat ihm dabei eine Rechtseesahrung zur Seite stand. Er hat nicht 
einmal den Begriff Sunderleutef er schreibt dafür bensttube, nach einer 
falschen Uebersefrung der Urkunde: Ur. B. III. 5. die ihm wie dos 
Xktffurner Weistum (Ur. B. UL 128) vorlag, und wo ministeriales ecclesie 
Buccensis unmittelbar vor den „lytones canonipis specialiter pertiuentes" ge* 
nonnt werden. Da% Denftlübe und Sunberlüde nicht zusammenfallen, be­
weift der Bafsumer Rechtsspruch, wo sie getrennt aufgeführt werden. Maeder 
ist im Irrtum, wenn er nach dem Borgang des ius litonum beide Ausdrucke 
vermengt. Maeder S . 25. 

1 4 ) ©sp. Glosse, Ld. R. I n , Art 44 § S (HomeDer L 6 , 838) wen he (di 
lote) stervet budelet men mit den Anderen. Sgl. Sittich ©.292. 



terlassenschast ging nicht eigentlich von einem Erbrecht, sondern 
von der ehelichen Gütergemeinschast der Hörigen aus. Bei dem 
Tode des Laten blieb dem überlebenden Gatten die Hälfte der 
vorhandenen mobilen Habe als sein Anteil, während die andere 
Hälfte als der Teil des Verstorbenen dem Leibherrn zufiel. 
Wenn der Ueberlebende starb, dann nahm der Herr auch 
dessen Vermögen. Die Kinder waren erbrechtlich davon aus-
geschlossen.15) Tatsächlich ließ ihnen der Leibherr im eigenen 
Interesse, was zur Fortsührung der Wirtschast im Hose blei-
ben mußte, — was er dazu für nötig hielt, aber ein Recht 
der Nachkommen verpflichtete ihn nicht. Er allein war der 
rechtliche Erbe. Er erbte bei dem Tode des Mannes die Hälfte 
des vorhandenen und beim Tode der Frau die andere Hälfte. 
Er nimmt "na half unde halph" sagt darum das Bassumer 
Weistum, das das Recht hier nach alter, strenger Auffassung 
festlegt. Es muß zur Findung ein besonderer Anlaß vorgelegen 
haben, denn in Bückener Streitigkeiten ist das Baffnmer Gericht 
angerufen worden. Wir dürfen ihn wohl in den Erbansprüchen 
der Kinder vermuten. Daß sie aufkommen konnten, ist ver-
ständlich. Einmal realisierte sich der Anteil der Frau an der 
gemeinsamen Habe erst, wenn der Mann starb. Er kam natür-
licherweise weniger ihr selbst als vielmehr ihren Kindern zugute, 
und was lag der gemeinen Auffassung näher, als in der Rea-
lisierung eine Erbnahme zu sehen, und zwar eine Erbnahme 
der Kinder? Und zum andern mußte der Gutsherr beim Tode 
beider notwendig einen Teil der mobilen Habe zur Fortsüh-
rung der Wirtschaft im Gute lassen, der ganz natürlich wieder-
um als Erbe der Kinder erscheinen mußte, die den Hof weiter-
bebauten. 

Eine Glosse des Sachsenspiegels bringt auch die Ansicht, die 
sich aus den tatsächlich geübten Verhältnissen ergeben mußte, 
klar zum Ausdruck. S ie sagt: "wen di late stervet, budelet 
men mit den kinderen"1 6) Auf derselben fortgeschrittenen Stufe 
der Rechtsauffafsung steht eine Auszeichnung über das Sterb-
fallrecht der Gotteshausleute zu Bücken. Es heißt dort: "dad 

15) Noch im 18. Jahrh. hatten in der benachbarten Grasschast Diepholz 
die Kinder kein Recht am Mobilarvermögen der Eltern, wenn diese nach-
einander in demselben Jahre starben. Wittich S . 293. 

") Ssp. Ld. R. I n . Art. 44, § 3, Glosse. 



capittel mach nemen, wan man eder wif der hovenere welk 
vorvallet, ores gndes de helfte al ores quekes, dat uppe 
vere benengheit. de andere helfte schal bliven uppe deme 
hove by den kinderen"17) 

Die Gotteshausleute sind hiernach den Sunderleuten des 
Stistes gegenüber im Vorteil. Sie verdanken ihre gehobene 
Rechtsstellung der Geschlossenheit ihres Verbandes und dem 
Vogtgracht .Dieses .Gericht,t dazu .berufen,. über die grund-
und leibherrlichen Angelegenheiten zu entscheiden, mußte ge-
radezu dahin drängen, die Billigkeit den strengen Ansprüchen 
des Klosters voranzustellen, weil der Richter nicht zur for-
dernden Partei gehörte, fondern viel eher durch die Vogteiab-
gaben, die er bezog, ein Interesse daran hatte, daß die Höfe 
nicht überlastet wurden. 

Im 16. Iahrhundert wurde das Sterbfallrecht relativ 
milde gehandhabt. Vor allem verzichtete der Herr auf die 
Einziehung des Nachlasses in natura. Er ließ sich von den 
Nachkommen einen Satz Geld auszahlen. Wie weit er im 
Mittelalter von seinem Anspruch vollen Gebrauch machte, bleibt 
dunkel. I m allgemeinen müssen wir wohl eine strengere An-
wendnng des Rechtes voraussetzen. Neben der besprochenen 
Rechtssindung geben dafür die Preise, nach denen die Hörigen 
veräußert wurden, einen Anhalt. Sie müssen natürlich in 
einem Verhältnis zu der Nutzung 'stehen, die der Käufer er-
warten konnte, und die bestand eben in der Beerbteilung. 
Nun werden 3, 6 und 10 Bremer Mark genannt, während 
gleichzeitig ganze Höfe mit nur 10 Bremer Mark bezahlt 
wurden.18) 

2. K a u f - u n d W e c h f e l v e r t r ä g e . Der Hauptanlaß 
zu solchen Veräußerungen war gegeben dadurch, daß die Laien 
eines Leibherrn in die familia eines anderen Herrn heirateten. 
Die Hörigen mußten nach der lex saxonum zu solchen Ehen die Be-
willigung ihres Herrn einholen. 1 9) Dieses Einwilligungsrecht 
ist in unserer Zeit aufgegeben worden. Der Leibherr konnte nicht 
hindern, daß seine Laien in die familia eines anderen Herrn 



heirateten.20) Seine leibherrlichen Gerechtsame wurden dadurch 
nicht beeinträchtigt. Im ins litonum des Stistes Bücken wird 
darüber gesagt: wenn irgend welche Eigenleute sich mit den 
Leuten des Klosters vermengen und sie sterben, "so nimpt de 
here des egenen mannes eder wives helfte alles gudcs und 
de andere helfte vorvallet deme stichte".21) 

Abgesehen von den Zwistigkeiten, zu denen eine solche Tei-
lung Anlaß geben mochte, mußten auch sonst Unzuträglichkeiten 
daraus folgen. Der Leibherr, der feinen Hörigen auf fremden 
Höfen beerbte, konnte sein Recht gebrauchen ohne Rücksicht auf 
den Fortgang der Wirtschaft und auf die Gefälle, die daraus 
folgen follten. 

Und weiter: die Kinder folgten dem Rechte der Mutter. 2 2) 
Wenn diese nicht zur Leibherrschaft ihres Grundherrn gehörte, 
waren sie von der Nachfolge im Gute ausgeschlossen, denn der 
Grundherr konnte mit Rücksicht ans seine Bezüge nicht ge-
statten, daß seine Höfe völlig in die Hände fremder Höriger 
übergingen. Deshalb fe£te der Propst von Bücken 1485 auf 
seinem Gute einen Kolonen, den er für frei gehalten hatte, 
als er erfuhr, daß der Mann dem Grafen eigen fein follte, 
sofort ab und ließ ihn vom Hofe treiben mit der Begrün* 
dung: "darumme ick fodane lude nicht en dachte tho hebben 
up der kercken the Bucken und mynen gude" 2 3 ) Als die v o n 
S t e n d e n dem Kloster einige Hufen schenkten ohnje die 
Leute, die fie bebauten, wurde ausgemacht, daß diese Kolonen 
so lange im Besitze dieser Höfe bleiben follten, wie ihre Herren 
durch leibherrliche Ansprüche nicht die jährliche Zinsleistung be* 
einträchtigen.24) 

Dieser Vorbehalt zeigt deutlich, weswegen die Grundherrn 
sremde Hörige auf ihren Höfen nicht dulden konnten. Den 

9 0 ) Wir hören nirgends von einem Widerspruchsrecht. 3;n n c B. In . 
183 toerden solche (£hen als selbstverständlich vorausgesefct. 

3 1 ) Ur. B. In . 183. 
2 2 ) Ur. B. II. 46. Nach dem Berichte des Klosters Bücfen blieben die 

Kinber aus den (Shen ber Klosterleute mit Freien ober fremden Hörigen 
immer dem Kloster eigen, mit der Begründung: „wur me ni^d gobe to 
betende hest, dar schal god alle tib boven unbe de erste wesen. —Ur. B. III. 
183. Ob es sich um ein Recht oder einen Anspruch handelt, ist nicht zu 
erfennen. 

*») Ur. B. In . 185. 
3*) Ur. B. HI. 92, 109. 
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Uebelständen, die sich durch die Heirat eines Laien mit den 
Angehörigen einer fremden Leibherrnfchaft ergaben, begegnete 
man im allgemeinen so, daß der Grundherr das Leibherrnrecht 
an den Aufheiratenden aufkaufte, oder wo es möglich war, daß 
jwei Herren ihre Leibeigenen austauschten. 

Eine Urkunde betont ausdrücklich das Recht der Herren zu 
solchem Vorgehen. Die Herrschaft konnte die Hörigen "vor-
kopen, vorwesselen unde laten wor se wil" 2 5 ) Nur das Stift 
Bücken mußte bei ihren Gotteshausleuten deren "danch unde 
volbord" einholen. 

Kauf- und Wechselverträge, die Leibherrschaft betreffend, 
sind in großer Zahl erhalten. Die letzten stammen aus dem 
Anfang des 16. Jahrhunderts.2 5a) 

Ob eine leibherrliche Heiratsabgabe entrichtet werden mußte 
in der Zeit, als der Uebergang von einer Leibherrschaft in die 
andere durch Verträge der Herren geregelt wurde, ist für 
unser Gebiet nicht zu erkennen. Die sonst dafür gebräuchliche 
Bezeichnung Bedemund hat hier die Bedeutung von Huren-
brüche.26) 

3. S c h o l l e n p s l i c h t i g k e i t . Als eine Folge der Hö-
rigkeit und der Leibherrschaft unbedingt zugehörend wird meist 
die glebae adscriptio angesehen. Sie ist in benachbarten Ge-
genden direkt bezeugt.27) J n der Grafschast Hoya sehten solche 
Hinweise. Eher sind gegenteilige vorhanden.28) Als 1340 das 
Stist Böcken den Grafen feine Hose auf sechs Jahre über-
ließ, wurde nbgemacht für den Fall, daß von den hörigen 
Meiern "welk stoerve ute dhen selven hoeven oder ir welk 
dhen hos nicht bnwen ne wolde", daß dann die Grasen das 
Gut nicht anders besetzen sollten als mit Gotteshauslenten. 
Man setzte demnach für den Bauern die Möglichkeit, den Hof 
zu verlassen, voraus. Auf alle Fälle darf man wohl sagen, daß, 
wenn Schollenpflichtigfeit überhaupt bestanden hat, sie dem 

*) Ur. B . IIL 128. 
tta) Ur. B. I. 328, 350, 452, 1327 (1530). 
*) Ur. B . L 1444. Wittich @. 284. Deermann @. 31, 71. 

Wittich 6 . 289. 
n ) Maeders Behauptung (6. 33), das* Schollenpstichtigfeit bestand, 

ist nicht belegt. 



— 11 — 

Rechtsbewußtfein nur wenig gegenwärtig war. 2 9) Unzweifelhaft 
hatten eine Bewegungsfreiheit die ungesessenen Laten, die Leute 
ohne Grundbesitz. Sie wurden auch Enlopenlüde genannt. 3 0) 
Ubicumque commemorantes werden sie mit den Höfen, von 
denen fie geboren waren, verkauft 3 1) Soweit die Freizügig* 
keit einer Einschränkung unterlag, refultiert fie aus demSterb-
fallrecht. Sie durften sich nicht außerhalb der Grafschaftsgren-
zen niederlaffen ohne ausdrückliche Erlaubnis ihres Leibherrn. 
Es war dessen Erlaubnis nur dadurch zu erlangen, daß die Hö-
rigen sich gänzlich srei kausten, denn außer Landes war der 
Herr seiner Leute "unmectich". Er konnte den Sterbsall gar 
nicht oder nur schwer von ihnen erlangen.3 2) Vor allem die auf-
blühenden Städte im 13. und 14. Jahrhundert boten den Zu-
ziehenden Schutz gegen die Anfprü<he der Herren. — Stadtluft 
macht frei. 3 3) — Und die Leibeigenen benutzten in Mengen die 
Gelegenheit, fich ihren Herren zu entziehen. I n mehreren Ver-
trägen kam es zu einem Vergleich mit der Stadt Bremen über 
die Leute, die die Grafen oder deren Burgmänner mit egendom 
Oder ervedel34) anfprachen. Besonders gegen Ende des 14. 
Jahrhundert war die Abwanderung groß. Die Not schritt 
durchs Land und trieb auch die Leute von Haus und Hos den 
Städten zu. 3 6) Nach den Schrecken des 30iährigen Krieges war 
kaum eine solche Menge Land veröder und unbebaut.36) Die 
Leute entfuhren der Herrschast mit Weib und Kindern "heme-
liken unde openbare myt vorsate". 1404 schätzte der Graf seine 

*) Hr. B. In . 108. Der Sachsenspiegel sagt: di lote is ledich, de wile 
he levib. Ssp. 2b. R. HI. 2lrt. 44 § 3. Glosse. 

*) Kinblinger Ur. 32. etjnlefsigede lüde . . . . et sunt tales horninea 
s ie vocati i l l i qni non habent her id i tatem Tel agTOS ve l possess iones in vüla 
Ur. 89. lit. a. Hr. 42. Bgl. KöfesdMe, Stubien S . 83 ff. Der lebige Staub 
ist rein Merrmal dieser Gruppe, ur . B. 1 1068. m werben dort ?oiche 
mit Kinbern genannt. Maebers Eharafterislerung (S . 47 ff-) ist unzu= 
treffend, ba bie ©nlopenlübe nicht ben Sunberleuten gleichgesefet werben 
können. 

n ) Ur. B. I. 158, be sin wor se sin. 
" ) Ur. B. In . 134. Hesse S . 18 ff. 
M ) Bremer Ur. B. I. 514. 
•*) Ur. B. I. 134. 170, 287, 691 (1533). 
*») Ur. B. I Heft V. 6 . 33 fs. 
m ) Ur. B. I Hest 5. Rotte 3. Sgl. die Nachweisungen über die 

»ahlreichen Wüstungen vor bem 30 jahrigen Kriege in ben Herrschasten Ever= 
stein, Hombura, Spiegelberg. Schnath, Studien und Borarbeiten zum hist 
Atlas für Niebersachsen Hest 7 S . 72 ff. 
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Hörigen, die in der Stadt oder auf den Gütern der Bürger 
saßen, auf 500. 

Man muß diese Erscheinung wohl in erster Linie aus die 
zahlreichen Fehden und Wirren 3 8 ) der Zeit zurückführen, unter 
denen der Bauer zu leiden hatte. Von einer Steigerung der 
Abgnben, der leibherrlichen wie der grundherrlichen Lieserun-
gen, hören wir wenig. 

4. Z i n s l e i s t u n g e n u n d A c k e r s r o n d e n . Ueber 
die Höhe und Art der jährlichen Zinsleistung geben Genaueres 
die Güterverzeichnisse der Grasen aus dem Ende des 14. I a h r -
bunderts. 3 9) Danach bestanden die Aufkünste der Grundherren 
vor allem aus Korngefällen und Schweinen. 4 1) Von eigenbe-
hörigen Gütern wurde selten Geld erhoben. 4 1) Die Lieserungen 
waren nach der Huse bemessen,42) die Höhe örtlich verschieden, 
aber innerhalb derselben Gegenden mit verschwindenden Aus-
nahmen gleich. 

So wurde von der Hufe des Eigengutes in der Vogtei zur 
Hoya 3 Molt Korn gegeben,43) von dem Gut aus der Geest 
2 Molt Korn und 1 Schwein 4 4) oder statt des Schweines Geld. 
Diese Beispiele geben zugleich das durchschnittliche Maß der 
Leistung.45) 

Außer zu diesen Zinslieferungen waren die Grundhörigen 
zu Ackersronden verpflichtet Für das unmittelbar benachbarte 
Bistum Verden hat Hesse , veranlaßt durch das testirnoniurn ex 

*7) Bremer Ur. B . IV. 315. 
") Heilermann, S . 50, 58 f. 
3 8 ) Ur. B . I Heft V. Rolle 5, nur im Auszug wiedergegeben. E s ist 

für das folgende das Original herangezogen. Edler B . Des. 72, 11, Nr. 4. 
Die Stetten des Originals sind nach denen des Ur. B . zitiert. 

*°) Maeder nennt S . 43 Irrtümlich Kühe. 
u ) Einige Güter in der Bogtei Neubruchhausen gaben nur Geld. Ur. 

B. I V. S . 29. S. 6. 
**) Ur. » . I V. S . 28 2. 25 ff. Bon einer Hufe 3 Molt=Malter, Höfe 

mit 2 Husen 6 Molt, usw. 
tt) Ur. B . I V. S . 28 2 52 ff. 
4 4 Ebenda 6 , 29 2. 11 ff, 
» ) Ur. B . I. V. S . 28 ff. 

21 Häuser zu 42 Husen = 117 Molt Korn. 
22 Häuser zu 31 Husen = 62 Molt Korn 11 Mark, 24 Schweine, 

1 Berding. 
45 Häuser zu 66 Husen = 223 Molt Korn 28 Mark. 
19 Häuser zu 25 Husen - 67 Molt Korn. Bergl. Ur. B. In. 92, 109. 



silentio geschlossen/6) daß solche Dienste dort erst im 16. und 
17. Iahrhundert den Bauern abgefordert worden find. Auch 
in den Quellen für die Grafschaft treten sie nicht sonderlich 
hervor. Sie werden aber im 14. und 15. Iahrhundert immer-
hin so oft genannt, daß wir fie als allgemein geltende Ver-
pflichtung annehmen müssen.47) Nur eine wesentliche Be-
lastung scheinen sie nicht gebildet zu haben. 

Ueber die Natur dieses Dienstes bleiben wir ohne Aus-
Härung, es ist nur die Existenz bezeugt, öfters in der Fassung 
der mogelike denest,48) was doch wohl darauf hinzeigt, daß 
er angemessen war. 

Gewohnheitsmäßig bestimmt war dagegen der jährliche 
Zins. Dafür zeugt die Regelmäßigkeit der Abgaben, außerdem 
Ausdrücke wie: census de ipso rnanso antiquitus dari con-
suetus. 4 9) 

Aber die Leute waren gegen Forderungen darüber hinaus 
keineswegs geschürt. Als z .B. 1331 die v. K l e n k e mit dem 
Stift zu Bücken uneinig wurden "umme ansprake, besettinghe 
des godes und der; lude unde der ervedele" von 4 Häusern, die 
die v. K l e n k e dem Stift geschenkt hatten, wurde die Ange* 
legenheit fo geregelt, daß die Meier "alle iar to sunte mertens 
daghe scolen geven eyne halve marc bremeres sulveres boven 
den olden t ins" 5 0 ) 

Die v. S t e n d e n schenkten zur Gründung eines Altars dem 
Stifte die Auskünfte aus einigen Hufen und verpflichteten fich, 
die Meier mit petitionibus et exactionibus nicht fo fehr zu 
beschweren, daß fie den Zins nicht leisten könnten.51) 

Es liegt in der Natur der Sache, daß solche willkürlichen 
Beitreibungen auch zu dauernden Abgaben führten. 

5. P f ä n d u n g und Abfetzung . Wo die Bauern 
den Anfprüchen des Herren nicht gutwillig nachgaben, ge-
brauchte er die Pfändung, ebenso wenn die Leute mit ihren 
regelmäßigen Verpflichtungen in Rückstand blieben, oder er 

w ) Heise @. 35 s. 
*7) Ur. B. I. 81 206, II. 43, HI. 108, 137. 
M ) Ur. B. I 81, II. 40 (1321) nrnnt Die pharaonicarn servitutem. zu 

der die Hörigen herangezogen wurden. 
*•) Ur. 8 . n . 43, HI. 109, I. 324. 
M ) ur. B. In . loo. Bergr. v n . 34. 
5 1 ) Ur. B. m. 92. 
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schritt zur Absetzung. Er handhabte das Recht der up- und 
assate, das ius institutionis et destitutionis. 5 2) Nach dem 
Limdesprivileg der Grafen von 1459 sollten die ihres Gutes 
Entsetzten "in der herschop vrigen wiebelde" ziehen können. 
Als Grund der Absetzung wurde angenommen, daß der ,,be-
horhaftige man uppe der were vor veelde, also dat he dat 
nicht konde utrichten" 6 8) D. h., daß er die Abgaben nscht mehr 
leisten konnte. 

Wie weit aber konnte der Grundherr die "Abäußerung" 
anwenden, wenn eine folche Veranlassung nicht gegeben war? 
Die Fälle, die diese Frage entscheiden könnten, sind naturgemäß 
gering. 

1340 wurden dem Kloster Bücken einige Hufen verkauft 
ohne die Leute, die sie bebauten. Es ward dabei festgefetzt, daß 
die Meier aus speciali gratia bei ihrem Gute bleiben sollten 5 4 ) 
Diese Ausdrucksweise spricht gegen einen Rechtsanspruch der 
Bauern auf Nu|nießung ihrer Höfe.6 6) Jedoch, als der Probst 
von Bücken 1220 den Hof zu Bunekemolen einem Herrn als 
dessen Wohnsitz anweisen wollte, vermochte er ihn nur cum 
magna difficultate ab incolis ipsius et a villico de essem, cui 
prius subserviebat, zu lösen.6 6) Ader es handelt sich hier um 
einen geschlossenen BiUikationsverband. Es ist der villicus, der 
Schwierigkeiten macht. Dazu hatten die Gotteshauslente ein ge-
sestigtes Recht,0 7) was wohl in erster Linie derauf zurückzu-
führen ist, daß zwischen ihnen und dem Herrn das Vogtgericht 
gestanden hatte. Es ist hier der Ansatz zu einem Hofrecht (je-
geben, das sonst in der Grafschast fehlte. 

Im Hofrecht hnben die Beziehungen der Grund- und 
Leibherren zu ihren Hörigen, die Ansprüche der Laten aus Be-
sitz und Erbfolge im Gute, sowie das Maß der Leistungsver-
pflichtungen die rechtliche Regelung ersahren, 6 8) und es ist 

M ) Ur. B. III. 100, 81, II. 43, In . 90, I I 93, I. 197, V. 247. 
M ) Ur. B. I. 500. 
**) Ur. B. III. 109. 
w ) Maebers Ansicht @. 21, bafc die Laien sich ein Erbrecht am Gute 

ersessen hätten, ist ohne Beleg. 
M ) Ur. B. I I I 12. Bergl. das in den Utf. so stark betonte Recht der 

Absefcung. ©iehe oben S. 17. 
*7) Siehe oben <S. 5 u. 8. 
*) Wittich, ©. 294. 
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darum verständlich, wenn uns in der Grasschast statt der 
Rechte Gewohnheiten begegnen, die zwar durch dauernden Ge-
brauch gefestigt, aber im einzelnen nicht verbindlich waren. 
Wo das Herkommen mit den Jnterefsen der Grundherren ernstlich 
in Widerspruch geriet, mußte der Bauer davon lassen, bis vom 
15. Jahrhundert an die immer stärker werdende landesherr­
liche Anteilnahme an seiner Wirtschaft ihm einen Rückhalt gab. 

Nicht aus dem Rechte, aber de facto gaben die Bauern 
einen bemessenen, wenn auch hohen jährlichen Zins, blieben 
bei zureichender Wirtschaft im Genusse des Gutes und vererbten 
den Hof auf eines ihrer Kinder. Eine solche tatsächliche Nach­
folge der Kinder lag in der Sache. Außerdem fehen wir, wie 
fich auf die Häufer die Befitzernamen fo fest übertrugen, daß 
ihnen auch beim Wechfel der Inhaber vielfach die erste Bezeidhe 
nung blieb.59) Das schließt einen häufigen Wechsel aus. Wo 
bei der lückenhasten Ueberlieferung eine Identifizierung der 
Höfe möglich ist, können wir vereinzelt Geschlechter auf der-
selben Scholle vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart ver-
folgen.6 0) Wenigstens finden sich dieselben Namen. Das "Ge-
blüt" kann darum gewechselt haben, denn im 17. und 18. Iahr-
hundert ist bezeugt, daß nicht nur stellenweise die alten Namen 
als Hausnamen blieben, sondern daß sie sich aus die neuen Be-
sitzer übertrugen.61) 

6. M e i e r - u n d L a t r e c h t i m 13. I a h r h u n d e r t . 
Das bisher von der hörigen Bevölkerung entworfene Bild ist 
von M a e d e r in etwas willkürlicher Konstruktion kompliziert 
worden. Daß die Enlopen, Sunderleute und casati nicht iden-
tisch sind, darauf ist hingewiesen.62) Aber viel weiter geht er 
fehl in seiner Gegenüberstellung von Lat- und Meierrecht. 
I n den Fronhosverbänden, die vom 12. zum 13. Iahrhun-
dert ausgelöst wurden, hatten die Haupthöfe einen Villicus 
oder Meier zum Verwalter oder Bebauer gehabt Welcher 
Stellung er angehörte, ob er als Ministerialer Beamter oder 
Pächter war, oder ob er hörig wie die übrigen Laien, sich 

M ) Bergl. Bakenhus in Eifeendoes (Soltmann, Eifeendoes und Um* 
gegend 6 . 178). 

*) Wolters, in Barste. Ur. B. I. IV. 6 . 21 Linie 87. 
8 1 ) Des. 74. Nienburg Fach 29 A Nr. 1a. 
fl2) ©iehe oben ©. 6 und 11. 
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von diefen durch sein soziales Ansehen so wenig als durch 
sein Besitzrecht unterschied, darüber können wir mit Sicherheit 
heit nichts aussagen.6 3) Wo im 13. Jahrhundert nach der 
Auflösung der Villikationen Meier oder Villici begegnen, han-
delt es sich um Hörige. 6 4) 

M a e d e r nimmt nun an, daß diese Laien auf den ehe-
maligen Haupthöfen ein besonderes Besprecht, das Meierrecht, 
hatten. Worin das besondere Merkmal des Meierrechtes der 
Hörigen gegenüber dem Latrecht bestanden haben soll, wird 
nicht klar. Er nennt es ein erbliches Pachtrecht.65) 

Zunächst muß festgestellt werden, daß unfere Quellen nir* 
gends von 2 verschiedenen Besitzrechten sprechen. Irgend welche 
Gründe aber, die unabhängig von solchen direkten .Zeugnissen 
darauf führen könnten, existieren nicht. Es gibt nichts, was 
den Grundherrn hätte veranlassen sollen, das Besitzrecht der 
Hörigen an seinen großen Höfen anders als das an den übrigen 
Gütern zu gestalten. Das Latrecht gab den gutsherrlichen Be* 
fugnissen so weiten Raum, 6 6 ) baß ein kontraktliches Pacht-
recht sie nur verringern konnte. 

M a e d e r s Unterscheidung vom Meier- und Latrecht leitet 
sich ab von seiner Gegenüberstellung von Meiern und Höf-
nern. Gewiß, solange die Villikationen bestanden, unterschied 
man die Villici von den einfachen Hufenbefihern, und als die 
Villikationen ausgelöst toaren, behielt der Inhaber des alten 
Hauptheses die Bezeichnung Meier. Die Unterscheidung blieb 
zunächst, aber es spricht absolut nichts dafür, daß sie im 
Recht ihre Ursache hatte. Sie richtete sich vielmehr nach der 
Wirtschaft, die beide repräsentierten. Da die Haupthöfe sich 
nur durch ihre wirtschaftliche Stärke noch unterschieden, über-
trug sich die Bezeichnung ganz natürlich auf die Höfe von glei-
cher Ertragsfähigkeit,67) mochten sie nun eine oder mehrere Hu-
fen fassen. Auch ihre Bebauer wurden Villici oder Meier genannt. 

w ) Maebers Ansicht S . 33 f, das; alle Meier ohne Zweifel freie Leute 
waren, ist unbegründet ebenso wie ihre weitere ©harcikterijierung. 

**) Ur. B. I. IV. ©. 32 L .10, 11. Weitere Nachweise Maeber S . 40 s. 
" ) Maeber S . 43, 85. 
w ) Dafj eine ©teigeruna der Ausfünste beim Latrecht dem Grundherrn 

möglich war, wirb auch von Maeber angenommen 6 . 37. 
6 7 ) Der Hos zu Bündekemühle gehörte 1220 in die Biaication Cssern 

Ur. B. IE. 12. Er wirb Ur. B. i n , 108 (1340) als curia ausgeführt. 
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Dem Wort ging damit die klare begriffliche Abgrenzung verloren. 
Man bezeichnete zuerst die größeren, dann alle Hofbesitzer68) 
damit, die im Besitze einer Hufe waren. Man unterschied die 
Hufenbesiher fo von einer wirtschaftlich deutlich abgefetzten 
Gruppe, den Kötnern,69) die keine Hufe hatten.7 0) 

Es ist nirgends ein Anhalt gegeben, daß die Auflösung der 
Fronhofverbände eine Verschiedenheit w der rechtlichen Stel* 
lung der Hörigen herbeigeführt hat, die sich in der besonderen 
Form der Hoya-Diepholzschen Eigenbehörigkeit sehr schnell 
nrieder ausglich, wie M a e d e r will, sondern die Eigenbehörig-
feit des 13. Jahrhundert war dieselbe, wie die der Folgezeit. 

Ihr unterstand der größte Teil der Bevölkerung. Es gab 
daneben nur eine Minderheit von Freien, die nach ihrer 
nrirtschastlich sozialen Stellung den Bauern zugerechnet wer-
den müssen. 

C. D i e f r e i e n . 

1. D i e H o l l ä n d e r . Frei waren die in dem nördlich-
ften Teil der Grasschaft zwischen Brinkum, Machtenstedt und 
Huchtingen am Ende des 12. Iahrhundert zu Holländerrecht 
angesiedelten.1) Sie besaßen das urbar gemachte Land in 
ÜSrbzinsgütern, die sie srei veräußern und im Erbgang teilen 
konnten.2) Von ihrer Gerichtsstellung wird berichtet, daß sie 
dreimal im Iahr bei einer Buße von 8 Nummi im Ding des 
weltlichen Richters zu erscheinen hatten, und bei schweren Ver-
gehen secundura legem terrae, nach Landesbrauch, gerichtet wur-
den. I n niederen Straffachen müssen sie demnach ein be-
sonderes Recht und Gericht gehabt haben. 

Das Holländerrecht ist in der Grasschast auf den genann-
ten Bruch beschränkt geblieben, wenigstens erfahren wir nicht. 

M ) Ur. B. III. 108. rnerben die Inhaber der Bücfener 7 Bitticationen 
"Meier genannt, aber auch die ihnen nachgeordneten Hösner sind gleichzeitig 
als huobenere und meiere bezeichnet. 

6 f l) Ur. B. L V. Nolle 6. 
7 0 ) Slus die irrtümliche Gleichsefcung von Hösnern und Kötern durch 

INaeder S. 32 gehe ich spater ein. 
x ) v. SBerfebe I. Kap. II. und in . 
2) Ur. B, V. 1 und 2.. Maeder 6 . 55/56. 

Ätederf. 3ar)tbuct) 1924, 2 
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daß es sonstwo stattgehabt hätte.3) I n einer Güterrolle der 
Grafen aus dem Ende des 14. Iahrhundert werden in den 
beiden Dörfern Leeste und Brinkum mehrere Häufer als freies 
Gut aufgeführt.4) Es liegt sehe nahe, darin die Holländer-
husen zu sehen. Auch im 16. und 17. Iahehundert finden 
sich in dieser Gegend z. T. abweichende Formen des Meier-
rechtes. Vielleicht ließe fich mit völlig gefammeltem Material 
die Verbindung mit dem Holländerrecht herstellen. 

2. A l t f r e i e . I n derfelben Rolle 5 werden auch in 
anderen Teilen der Grafschaft Bauern mit freiem Gut ge-
nannt.5) Am dichtesten zusammengeballt lag es im Kirchspiel 
Lavesloh, dort sind 23 freie Hauser mit 40 Hufen aufgezählt.6) 

Wir können diefe freie Bevölkerung mit ziemlicher Sicher-
heit den fogenannten Altfreien zurechnen, die im 13. Iahr-
hundert noch unzweifelhaft in unferm Gebiet bezeugt sind. Wie 
weit jedoch diese Schicht in unserem Gebiet noch geburts-
ständlich differenziert war, darüber lassen die wenigen Ouel-
len keinen Entscheid zu. Nach einer Schenkungsurkunde von 
1255 übertrug der Kononikus Arnold v. Schinna seine freien 
Güter, 1 1 / 2 Hufen zu Anemolter und 1 1 / 2 Hnfen zu Schinna, 
dem Kloster Schinna, nachdem er sie zuvor im "vriding" dem 
Grafen von Hoya „tarnquarn ipsorurn bonorum patrono", 
daraus Iohemti dicto Vrilinck7) und allen Verwandten vergeb-

3 ) Die von Maeber ©. 57 angeführten ©teilen ber Güterrollen sprechen 
von Orten, bie außerhalb der Grafschaft liegen. 2lls eine befonbere (Gruppe 
von Kolonisten stnb wohl bie steten Hager in Hoyerhagen anzusehen, ©ie 
waren in späterer Zeit in ber Mehrzahl ben Grasen, zum SCeil privaten 
grunbherrnpflichtig. Ur. B . IV. 63 ©. 39. ©tatt bes Weinfaufaelbes gaben 
sie 2 Hühner unb beim ©terbefall 12 ©chilling lübisch, einerlei ob bie ©teilen 
Brinfsife, Koten ober Höst waren. Des. 74 Hot)a Gen. E. Nr. 3 unb 7; 
Dom. 5a Nr. 2. Genannt werben biese Hager zuerst Ur. B. I. V. ©. 12 
L. 21. Bgl. Eggers ©. 35, Ueber ben Ursprung ihrer Freiheit läßt stich 
urhrnblich nichts beibringen. Bgl. Rubel ©. 466 s. 

4) Ur. B. I. V. 3. ©. 29 2. 3. 
5 ) I n Harpenstebe (Harpstebt), Selte, Wulshope, Ur. B . I. V. ©. 26 

2. 6. Ai)lc, (Smersen ©. 30 L. 28. Lavesloh, Bonhorst, Hohnhorst ©. 31 L. 
20. Glissen, Ratberszboes (Rabestoesi. Heringstebe (Harrienstebt), Bresz* 
borf (Fresbors) ©. 32 L. 5. Lese ©. 32 L. 6 Bgl. Bremer Ur. B . I. 9; 
ur. B. n . i i . I. i06i. 

6 ) Ur. B. I. V. ©. 31 S. 20.10 Hauser a 1 Hufe = 10; 2 Häuser a l 1 / » 
Hufe = 3; 7 Hflusei a 2 Huse = 14; 3 Hauser a 3 Huse = 9; 1 Hanser 
a 4 Huse — 4. Savesloh gab ben Namen für eine Freigraffchaft — sur die 
comitia inxta Mindam — Hellermann ©. 76. 

7 ) Der Name kehrt wieber Ur. B . VII. 74 — fannütts dictus vrilinch. 
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lich zum Verkauf angeboten hatte.8) Die hier Genannten ge­
hörten zu den Freien der Freigrafschaft Border, von denen 
beurkundet wird, daß fie 1 2 5 8 in die Ministerialität der Bi-
fchöfe von Minden aufgenommen wurden, um von den Be­
lästigungen der umwohnenden Herren los zu kommen. Wenn 
auch das Geschlecht des Arnold v. Schinna um diese Zeit nicht 
mehr zu den Bauern zu rechnen sein mag, die Freien, die 
1 2 5 8 in die Ministerialität übertraten, werden bäuerlich ge* 
lebt haben, ebenso wie die Freien der benachbarten Grafschaft 
Steiijwege, denen 1 2 6 3 das Mindener Ministerialenrecht über-
tragen wurde, die den conigtins 1 0) steuerten und mit diversis 
e x a e t i o n i b u s e t ta l l i i s beschwert worden waren.1 1) Sie stie* 
gen auf zu einer höheren fozialen Stellung, während ihre 
Stanbesgenossen in den übrigen Grafschaftssplittern des nach* 
maligen Hoyaer Territoriums bei ihrer bäuerlichen Lebensart 
blieben und nach und nach mit der hörigen Bevölkerung ver-
schmolzen. Am Ende des 16 . Iahrhundert gab es in Lavesloh, 

8 ) Ur. B. VII. 12,18, 35, 51, 53. Rubel S . 269 Slnm. 2 steht in diesen 
Freien altfachsijche Frifinge, die nach ihm, indem er sich H«fö Ansicht an» 
fchUefet, Mindersreie waren, Er meint, dafj der Frilingsgutcharafter der libera 
bona durch den Berwandten Johannes dictus griling flar hervortritt. Die« 
jer Schluß ist m. E. völlig unzulässig. Bedeutsamer sd)eint mir der Hinweis 
(nach ßindner, Die Berne ©. 383j, dafe das Berkaussrecht der Berwaudten 
und des Grasen der les sajonum Kap. 64 entspricht. 

e ) SBestsälisches Ur. B . VI. Minden 698. Die Minbener Kirche war 
mit dieser Grasfchaft 1255 vom König Wilhelm belehnt worden. Ur. B. 
VIII. 62. Borher hatten die Grasen von Hotja hier die Grasenrechte geübt. 
Hellermann <B. 23 s. 

1 0 ) Bgl. Rubel 6 . 265. Eggers ©. 12. Zu den dort ausgeführten Ur* 
fanden !ornmt Ur. B . VII. 56. VIII. 374. — Die hoessner in holjerhagen 
an der zahl geben jeder am tage für den heiligen Eristtage vor ©onnenunter* 
gang tonigsschafc — Rubel sieht in dem Königszins eine dingliche Last, die 
am Königslande hastete. (@. 269.) 

" ) SEÖestsälisches Ur. B. VI. 783. E s stnd diese guten v. SBtttich 
(Freibauern 6.323, Altsteiheit. 71 s j und Heck (Dienstmannschast S.180, 
Sachsenspiegel 6 . 721 2lnm. 2) den Bauern zugerechnet worden, auch Keut* 
gen (Ministerialität S . 175 f.,) läfct diese Ansicht bestehen, wenn auch nach 
feiner Meinung vielleicht fleingrundherrlich genauer zutrifst. Nach dem Be= 
stfestand der freien Bauern im 14. Jahrh. mufc an der bäuerlichen Stellung 
unbedingt festgehalten werden. Als wahrscheinlichster Grund sür den Aus« 
stieg ist wohl anzunehmen, das, der Bischos an der Grenze seines Herrschafts« 
gebietes SBaffensähige besonders benötigte. (Keutgen S . 175, Hellermann 
S . 57.) Eine weitete mögliche Uesache siehe Keutgen 6 . 177. 

2* 
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wo die Freien besonders zahlreich gewesen waren, nur nXKh 
Leibeigene.12) 

3. F r e i g e l a s s e n e . Außer den Altfreien werden in 
einer Güterrolle aus derselben Zeit eine Reihe Leute namcnt-
lich aufgeführt unter dem Titel: Dyt zind de vryghen. — 
Dyt zind de vryge...de myn herevordeghedinghet. — Dytzint 
de ghenne, de mynem heren ere plicht yarlikes gheven, de be 
verdeghedinget vor vrygen.1 3) Die Abweichungen in den 
Ueberschriften sind belanglos. Es kommen dieselben Leute in 
allen Listen vor. 1 4) 

Auch sie gaben, wie die oben genannten Freien, dem Gra-
sen Geld, zum Teil entrichteten sie Wachs. Aber die beiden 
Gruppen fallen nicht zusammen. 

Zunächst wird bei den zuerst genannten das freie Gut mit 
angegeben, von dem die Abgaben erhoben wurden, während 
hier nur die Personennamen verzeichnet find. Dieser Unter-
schied könnte zufällig sein, wenn nicht hinzukäme, daß die, 
die wir den Altfreien zugerechnet haben, in den 3 namentlichen 
Listen nicht mit aufgeführt find. I n Brinkum z. B. gab 
es nach dem Perfonenverzeichnis keinen, in Leeste nur einen 
Freien, während doch eine ganze Reihe freier Häuser und 
Höse dort lagen. 1 5 ) 

Der Unterschied, der danach zwischen den Freien gemacht 
wurde, kann nur darin gefunden werden, daß die in den 
Listen namentlich aufgeführten ohne eigenen freien Grund und 
Boden waren. Es ist unter ihnen eine auffallend große An* 
zahl von Handwerkern, auch Küster und Knechte werden ge-
nannt. Das gibt einen Fingerzeig, woher diese Freien kamen. 

Neben Freigelassenen waren sie Eingewanderte aus den 
Städten, die ausgezogen waren, um ihr Handwerk auf dem 
Lande zu nuhen, und daneben solche aus den Nachbarterritorien, 
die dort vor ihrer Auswanderung zum FreiJauf in der oben 
erwähnten Art 1 6) veranlaßt worden waren oder die, der Macht-

**) J n den Uebergang selbst erhalten wir feinen Einblick. Bemerfens* 
wert ist die Tatsache, da | in dem Kirchspiel Lavesloh von den freien Haus* 
und Befifeernamen sich feine bis in das 17. Jahrh. erhalten haben. 

1 8 Hr. B. I. V .Nolle 3 S. 12—14. 
1 4 ) hunefe tor hude Siste 1 und 3. Johann v. Henstedt Liste 2 und 3. 
u ) ©iehe oben & 23. 
1 Ä) ©iehe oben 6. 14. 
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sphäre ihrer Herren entrückt, vorgaben, frei zu fein. 1 7 Der 
Sachsenspiegel nennt diese Art Leute die Landfassen, die „komet 
unde varet gastes wife unde hebbet nen egen in? me lande". 
Es ist dieselbe Gruppe von Leuten, zu denen die freien Gottes-
hausleute des Klosters Bücken gehörten und von denen gesagt 
wird: ,,de derde echte, dat synd vryge godes lude unde dat 
synd i n k o m e n d e u n d e v r i g e l u d e " Sie gaben sich in 
den Schutz des Stiftes, das dafür eine Sterbfalleistung in Form 
des besten Kleides und des besten Stückes Vieh erhielt, um 
nicht den Grafen jährlich Wachs oder Geld entrichten zu 
müssen.18) 

4. V o g t l e n t e. M a e d e r hat entgegen der hier geäußer-
ten Ansicht angenommen, daß diese Freien eigenes Gut hatten, 
weil sonst kein Unterschied zu einer weiteren Gruppe der 
Bevölkerung, den Vogtleuten, gewesen wäre. 1 9) Er sieht in den 
Vogtleuten freie Pachter, die in einem Mundfchaftsverhältnis 
zu dem Landesherrn oder einem weltlichen Großen standen.20) 
Seine Meinung bleibt jedoch bei näherer Prüfung ohne quel-
lenmäßige Sttitze. 

Die schon bereits mehrfach zitierte Güterrolle 5 2 1 ) unter-
scheidet zwischen dem Vogtgut und dem Eigengut. Auffallend 
ist die Menge des Vogtgutes, noch auffallender find die davon 
gezogenen Gefälle. Jeder Hof leistet ungeachtet feiner Hufen-
zahl einen Malter Korn und ein Zinsschwein.22) Dasfelbe geben 
die Hörigen des Stiftes Bücken von ihrem Gute dem Grafen 
v. Hoya als dem Vogt des Klosters.23) Was liegt nun näher 
als die Annahme, daß es sich hier um dasselbe Gut handelt. 
Sie wird in der Tat bestätigt durch eine genauere Betrachtung 
der verzeichneten Höse. 

Wenn oben ausgeführt ist, daß die Bezeichnung Meier 
sich auf sämtliche Höfner übertrug, so muß dazu gesagt werden, 
daß die Benennung d e r Meierhof in besonders hervorgehoben 

1 7 ) ur. B. In . 134. 
1 8 ) Hr. B. In . 183. eghen ist hier doch wohl persönlich zu einer Ab» 

gabe verbunden, also pslichtig nicht hörig. 
*•) Maeder S . 57. 
") ebenda S . 50 ss. 
2 1 ) Ur. B. I. Hest V. 
n ) Bgl. Maeders 3usammensteirung S . 5i. 
*3) Ur. B. In . 5 und 183. 
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nem Sinne an einzelnen Hofen hing, befonders beim Stifte 
Bücken, wo die 7 Haupthöfe durch die bestehenden Fronhofver-
bände eine besondere Stellung einnahmen. 

Jn der Rolle 5 2 4 ) erscheinen nun unter dem Vogtgut 
Höse, die man mit dem Ausdruck "de Meigerhof" oder "des 
Meyers hus" genügend bezeichnet glaubte, in Bücken, Magelsen, 
Würden, Meringen, Stendern, Essem, Orte, in denen die 7 
Meierhöfe des Stiftes lagen. 2 5) Dabei ist in Würden außer 
diefem Hof des Stiftes auch in iüngerer Zeit nie ein anderer 
bezeugt. Der Meierhof von Stendern ist unter dem verpfände-
ten Vogtgut. Das trifft wiederum mit der Gefchichte des zum 
Kloster gehörigen Meierhefes zusammen. Die Vogtei daran 
ttrnr 1340 an die v. Stenden verpsändet26) und wurde nach 
ihnen 1420 denen v. Staffhorst überlassen.27) Es läßt sich noch 
ein weiteres unanfechtbares Zeugnis für die Jdentität des 
Vogtgutes mit dem Bückener Kirchengut anführen. Jn der 
Rolle 1 ist das Vogt- und Eigengut nicht unterschieden. Es 
stehen hier wieder die genannten Meierhöse verzeichnet, außer-
dem aber Schimmelpenninks Hof to Alberdinghusen,28) Plus-
hef to Holthufen,29) in Wiendergen Vertholdeshof,30) die uöch 
Auskunft eines gleichzeitigen31) Verzeichnisfes des Stiftes 
Bücken unzweifelhaft ihm zugehören. 

Der Charakter des Vogtgutes dürfte demnach zur Genüge 
erwiesen sein. Es ist Kirchengut, das in der Hauptfache32) an 
das Kloster Bücken gehörte und über das die Grafen die 

**) I m Ur. B. sind leider nur die Orte wiebergegeben. 
*5) ur. B. I n .183. Der Meierhos von Mabeln fehlt unter bem Bogt-

gut. Dafür steht 2 mal hintereinander ber v. Magelsen — sicherlich eine 
Berschreibung. 

*) Ur. B. III 108. 
w ) Ur. B. In. 137. 
M ) Ur. B. I. V. ©. 1 2. 9 und Ur. B. In . 197 ®. 103 2. 5. 
*) Ur. B . I V. 6 . 2 2 , 1 unb Ur. B. In . 197 6 121 2. 36. 
3 0 ) Ur. B. I V. 6 . 4 2 . 8 und Ur. B. In . 197 ©. 103 2 . 3.. 
8 1 ) @s kommen in ber Ur. 397 bis S . 122 mehesach Namen vor. die 

ebenfalls in der Nolle 1 stehen. 
**) Ueber die Erwerbung ber Bogteigerechtsame burch die Grasen vgl. 

Heilermann 6 . 91 ss. Die Grasen hatten aufcer der Bogtei Über Bücken 
solche über einzelne Höse anderer Kirchen. Ur. B. I. IV. S. 29 2. 28. I. 175 
I. 61. I. 1106. 
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Vogtei hatten. Die Vogtleute sind keine sreien Pächter, son-
dern die Hörigen dieser vogteihaftigen Höfe.33) 

Durch diefen Nachweis stellt sich heraus, daß die Freiheit 
auf eine kleine Minderheit beschränkt ist. Die Altfreien ver-
schwanden und damit das freie bäuerliche Eigen. Aber das 
unmittelbare Bewußtfein einer freien bäuerlichen Existenz blieb 
dennoch in der Bevölkerung stets lebendig. An Stelle der 
Altfreien traten die Zugezogenen — "inkomende unde vrige 
lude" — zunächst in mancherlei Stellungen als Handwerker 
und Knechte. Aber auch wüstes und unbefe^tes Gut wurde 
diesen Freien eingetan.34) 

Das Gut, soweit es eine Hufe umfaßte, trug die Bezeich-
nung Meiergut3 5) und die Freien, die man darauf einfetzte, 
wurden Meier genannt,3 6) wie die Eigenbehörigen, die solche 
Höfe innehatten. Die Verzeichnisse aus dem 14. Jahrhundert, 
in der die als Freie geschützten Leute namentlich aufgeführt 
werden, geben nur erst wenige freie Meier an. Aber von ihrer 
Stellung ging die Ausbreitung der Freiheit aus. Sie zu er-
reichen, bestrebten fich die Hörigen. Es folgte daraus eine 
starke Zunahme der Freiheit; fie entwickelte sich vor allem im 
16. Jahrhundert. 

Z w e i t e s K a p i t e l . 

2>ie Verhältnisse im 16.3ahrhnndert. 

Es ist nicht nut das Anwachsen der sreien Bevölkerung, 
wodurch sich das 16. Jahrhundert deutlich von der voraufge-
gangenen Zeit scheidet. Eng verbunden mit den Freilassungen 

M ) Dafe die in der Nolle 5 (Ur. B. I. V. &. 34) und Bremer Ur. B. 
III. 316 unter der Bezeichnung Bogtleuie Ausgeführten auch tatsächlich von 
dem oben charafterisierten Bogtgut stammen, wirb dadurch erwiesen, bafc ber 
Meier und der Meiersohn von Asendorf darunter find. Der Meierhos von 
Asendoes steht unter dem Bogtgut Ur. B. I. V. S . 27 L. 17. Sie hatten die 
Grafschaft ohne des Grasen Bulbort Ur. B. I. V. ®. 33 2. 2 verlassen. Bgl. 
Ur. B. III. 134 I. 170. Bremer Ur. B. IV. 316. Maeders Belege für die 
Freiheit der £eute find unzutreffend. 2luf ein Mundfchaftsverhäftnis fehlt 
jeder Hinweis. Maeder führt (<§>. 53) einen Beleg für ein jus patronatus 
an. Ur. B. I. 94. Slber da handelt es jich nicht um Mundschastsrecht son= 
bern um Lehnrecht. Bgl. Ur. B. I. 1079. „jus patronatus oder ßchnrecht*. 

" ) Ur. B. III. 185. 
W ) Siehe oben ®. 16 s. 
M ) Siehe oben S. 9. 
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war die Milderung der Leibeigenschaft Sie verlor viel von 
ihren Härten und erhielt zugleich festere Formen, besonders 
dadurch, daß der Landesherr mit dem Steuerbedürfnis steigen-
des Interesse an den bäuerlichen Verhältnissen gewann. Noch 
stärker neugestaltend wirkte der immer mehr sich durchsehende 
Geldverkehr und die Ausdehnung der Eigenwirtschaft der Her-
ren. Die Grundherren wurden mit dem 16. Iahrhundert zu Guts-
herren. Freilich vermochte der Adel hier wie auch sonst in 
Niedersachsen durch naturliche Schranken beengt, nur befchei-
dene Gutsherrschaften aufzurichten. Zur Gutsherrschaft grö-
ßeren Stils gelangte nur der Landesherr. Für die Bauern be-
deutete die Gutsherrfchaft eine Vermehrung der Frondienste. 
Nach dem Frondienst teilt man fortan die wirtschaftlichen 
Gruppen ab, die heute noch vielfach gelten. 

Diefe Veränderungen mit ihren weit reichenden Folgen 
solleii im folgenden dargelegt werden. 

A. D i e H ö r i g k e i t , E n t l a s s u n g e n a u s der 
H ö r i g k e i t und d a s Recht der F r e i e n . 

Als 1459 die Grasen ein Privileg für alle Stände erließen, 
wurde darin festgefetzt, daß bei den Eigenbehörigen künftig 
von der Beerbteilung ausgenommen sein sollten: "beter kle-
der"1) und, wenn sie mit Harnisch und Armbrust dem Lande 
in der Not dienten, "dat harnisch perd unde armborst", falls 
er 12 rheinische Gulden wert war.2) Daß die Grasen hier 
einiges von ihrem Erbteil ausnahmen, zeigt, wie es im 15. 
Iahrhundert noch üblich war, mit den Erben in natura zu 
teilen. 

Die Naturalteilung zwischen dem Leibberrn und den Er-
ben war im 16. Jahrhundert aus der Uebung gekommen. 

M Ur. B. I. 500. lehdesche esste des geliles. 
*) Das Privileg sprtcht nicht von Heergewäte u. Frauengerade, wie 

Maeber S . 46 annimmt. Ein besonderes Bererbungsrecht ber unter biesen Na* 
men zusammengesasjten Gegenstände stanb nur ben Freien zu. Celler B. A. 
72, 47, 59. — Des. 74 Hoha Gen. Nr. 3. — Des. 20 VII. ©hrenburg lb . 
Die 3iehung von Heergewäte unb Frauengerabe unter ben Borsahren'galt 
im 16. Iahrh. als beweisendes 3cugnis ber Freiheit. — Celler B. A. 72, 39, 
9. Die Nechtsinstitution würbe ausgehoben in ber Niebergrasschast 1618 
burch bie CeUer Polizeiverordnung Kap. 21 Nr. 5, sür die Overgrafschast in 
einer Wolsenbüttelschen Beiordnung vom Juli 1625. — Des. 74 Bruchhausen 
V. B. 1 Nr. 4. 
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Wie die Herren in dieser Zeit sich die jährlichen Ge-
fälle in Geld entrichten ließen, so veranlaßten sie auch 
beim Sterbfall die Erben, den leibherrlichen Anteil in Geld 
auszuzahlen. Sie mußten den Sterbfall dingen.3) Der Leib-
herr schalte die Mobilien ein und richtete danach die Höhe 
seiner Ansprüche. Da die Höfe klassenmäßig abgestuft waren, 
in Meier, Köter, Brinksi^er, bildeten sich für die verschiedenen 
Kategorien gewisse Normalfä^e, die fich durtch die Gewohn-
heit bald befestigten. Darüber ging der Gedanke der Teilung 
zur Hälfte verloren. I n den Erbregistern 1580/83 ist nicht 
mehr die Rede davon, statt dessen werden bestimmte Summen 
genannt, — 1 — 10 Thaler.4) 

Nach einem Sterbfallregister aus Ehrenburg gaben die 
Meier etwa 10, die Köter etwa 4—8, die Brinkfitzer 2 Thlr.,5) 
und die Amtspflichtigen in Steierburg beschwerten sich 1598, 
daß ihnen mehr abverlangt würde, als sie von alters bezahlt 
hätten.6) Das zeigt, wie fest schon im 16. Jahrhundert die 
Geldtaxen geworden waren.7) 

Als eine Art vorzeitiger Lösung des Sterbfalles galt der 
Freikauf. Von ihm wurde im 16. Jahrhundert wohl infolge 
des zunehmenden ©eldverkehres weit mehr Gebrauch gemacht 
als in der voraufgegangenen Zeit Er trat überall da ein, 
wo durch die Stellung der Hörigen der Sterhfall von ihnen 
nicht zu erlangen war, oder wo seine Einziehung Schwierig-
leiten im Gefolge hatte. Verpflichtet zum Freikauf waren alle, 
die sich außerhalb des Landes niederlassen wollten. Für die 
Ungesessenen im Lande bestand diese Verpflichtung nicht. Weil 
der Sterbfall jedoch oft nur schwer von ihnen zu bekommen 

a ) Ur, B. IV. 63 e. 39 (1536). 
*) Cicifer B. A. 72, 46, 109. 
&1 Des. 74 (Shrenburg Harn, Fach 12 Nr. 2. Bgl. Setter B . A. 72, 36,10 
•) fceÜer B . A. 72, 46 Nr. 4. 
7 ) $alm Kap. V. § 46 foricht dem Leibherrn die Halste zu. Jhm 

folgt Wittich ©. 250. Die Amtleute erkannten gerade in diefem Punkte den 
^alrnfchen ©ntmurs nicht an. Ein Bericht aus Ehrenburg sagt dazu: daß 
der (grbtcil immersort stattgehabt, erhellt sich aus den ältesten Nachrichten, 
dahingegen findet fich nicht die mindeste ©pur trofc sorgfältigen Nachsuchens, 
bat bei einer solchen Dingung die Halste des gesamten Slllodii iemalen zu s 

gründe gelegt. Des. 74. ©hrenburg £am. gach 13 Nr. 2. 
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war, da der Leibherr sie nicht immer in ihrem Verbleib über* 
wachen konnte, suchte er sie wohl zum Freikauf zu bestimmen.8) 

Wie sehr der Freikauf der ungefessenen Leute in Uebung 
kam, tritt deutlich zutage in der Tatfache, daß der Uebergang 
von einer Leibherrschaft in eine andere nicht mehr durch Kauf-
und Wechselverträge der Herren geregelt wurde. Die Ur-
kunden darüber verschwinden mit dem 16. Jahrhundert. 

Die Ausheiratenden kauften selbst die leibherrlichen Ge-
rechtsame ihrer alten Herren ab und gaben sich darauf dem 
neuen Grundherrn wieder zu eigen. Sie erstanden sich mit 
einem Leibpfennig9) oder Weinkauf die Einfahrt, 1 0) d. h. sie 
erkausten sich die Erlaubnis des Herren auf Nufcung des 
Gutes. Diese Lizenzerteilung bezeichnete man als den Ehe-
konsens. Der Ausdruck ist irreführend. Die Ehe konnte der 
Herr nicht hindern. Sein Konfens erstreckte fich nur auf die 
Zulassung des Einheiratenden und dessen Kinder ^zum Gute. 
Die Auffahrt oder Weinkaufgelder richteten sich nach derGöße 
des Hofes und der mitgebrachten Aussteuer. Aû ch für die 
Freikäufe gab es abgestufte Normalsätze, die meist etwas ge-
ringer als die Sterbsallgebühren waren und unregelmäßiger, 
weil man die Aussteuer mit berücksichtigte. Verweigern konnte 
der Leibherr die Freikäuse nicht, 1 1) und sie auch nicht durch 

8) Dafj der ©igenturnsherr von den (£igenbehorigen, wenn sie einen 
Hausstand gründeten und als Heuerlinge oder Slnbauer (Ich niederlie&en, 
den Fretfaus verlangen rannte, wie Wittich meint S.256, 262, trtsst so allge* 
mein nicht au. Des. 74. Ehrenburg Eam. Fach 13 Nr. 1 und, I. Erst in 
der 2ten Hälfte des 18. Jahrb. war der Freikaus der Heuerlinge in einigen 
Aemtern Brauch geworden. Des. 74. Stolzenau V. <£. 5 Nr. 3. — Des. 74. 
Nienburg Fach 358 Nr. 1. — ebenso unzutreffend ist die Anficht von Wittich 
<5. 246, dafi eine besonders charakteristische Eigenschast der HolpDiephola* 
schen ©igenbehörigfet darin bestanden haben soll, dafj der Eigenbehörige 
immer in Beziehung zu einem bestimmten Bauerngute, dem eigenbehöcigen 
Hos stand, dafe die Jntenstvitat des Abhängigkeitsverhältnisses zunahm, je 
näher der ©igenbehörige dem eigenbehörigen Gute stand. Die Leibeigengene* 
alogien der ungesessenen Seute wissen von solcher Abstufung nichts, eben= 
sowenig fommt eine verschiedene Jntenstvitat in den Gefällen zum Slusdruck. 

9 ) SPalm Kap. IV. § 12. 
**) Ur. B. V. 247, 248. Entsprechend der Einfahrt wurde der Frei* 

kauf auch Ausfahrt genannt. 
U ) Das Recht ist wohl faum je durch Kontradiktion festgestellt worden. 

Ein Ehrenburger Slmtsbericht sagt: dal es iefet wie zu der Grasen Seiten 
gehalten wird, dafj man Leute, die es begehren, für ihre Person stemmten 
fäfet. Des. 74. Nienburg Dom. 6. d. Fach 358 Nr. 1. Bol. I . ' 



Heraufsetzen der Freikaufgebühren verhindern, ebenfo wenig 
wie er die Ehe faktisch durch Herausschrauben der Einfahrt 
oder Weinkaufgelder zu hindern vermochte. Zwar ist eine 
Maximalgrenze der Sterbfall-, Weinkauf- und Freilaßgebühren 
rechtlich niemals festgefetzt worden. Dennoch war der Bauer 
jetzt gegen alle unbilligen Ansprüche der Herren geschützt. 

Wir kommen damit auf den bedeutsamsten Fortschritt des 
Leibeigentumsrechtes. Die Gewalt der Herren, die sie in den 
voraufgegangenen Jahrhunderten über die Hörigen ausübten, 
beruhte auf der Pfändungsbefugnis. Damit konnten sie das 
Sterbfallrecht in voller Härte handhaben und den jährlichen 
Zins über das Herkommen erhöhen.12) Auch am Ende des 
16. Jahrhunderts hatten sie noch das Pfändungsrecht, aber es 
beschränkte fich auf liquide Gefälle.13) Bei allen Forderungen, 
die der Bauer nicht anerkannte, selbst bei versäumtem Fron-
dienst14) mußten sich die Herren an die öffentliche Exekutive 
wenden, und diefe bot nicht die Hand, wenn ihr Verlangen un-
billig erschien und gegen das Herkommen war. 

Das Herkommen bei den ungewissen Gefällen, Sterbfall, 
Weinkauf und Freikaufgeld, wurde in Streitfällen festgestellt 
nach dem, was die Herrschaftlichen, d. h. die ans Amt ge-
hörigen Leute entrichteten.15) 

Als der Bürgermeister von Bremen einige Höfe in Brin-
kum erbte, die bisher nur einen geringen Zins gegeben hatten, 
bat er 1576 den Grafen, fortan die vierte Hocke erheben zu 
dürfen, und diefer willigte ein in Rückficht auf den Nutzen, 
den der Bürgermeister der Grafschaft bringen konnte.16) Wir 
sehen daran deutlich, daß rechtlich eine Steigerung auch der 
jährlichen gutsherrlichen Gefälle nicht ausgeschlossen war. Aber 
der Herr konnte fie nicht mehr von sich aus mit der Pfändung 
durchsetzen. Er war angewiesen auf den Landesherrn und 
dessen Erlaubnis und eine Steigerung kam damit kaum 
mehr vor. 

" ) Siehe oben S. 17. 
1 8) ©eller ^olizeiverorbnung 1618. 
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Es wird nicht klar, wann und wie sich diese Wandlung 
vollzog, aber sie darf wohl in Zusammenhang gebracht werden 
mit dem erstarkenden landesfürstlichen Interesse an der bäuer-
lichen Wirtschast. Aus Rücksicht auf die gemeinen Dienste und 
auf die Steuern, die die Territorialherren in wachfendem Maße 
davon zogen, mußten sie daraus sehen, daß das Bauerngut 
nicht durch gutsherrliche Forderungen "überseht" wurde und 
vielmehr noch, daß es nicht völlig von dem Gutsherrn in 
Eigenwirtschaft genommen und damit den öffentlichen Lasten 
entzogen wurde. 

Der Widerstand der Landesfürsten gegen Einziehung von 
Bauerngut und Einrichtung neuer Edelsitze tritt in allen nieder-
sächsischen Territorien zutage. 1 7) Als 1565 der Erzbischof von 
Bremen der Anna v. Schlepegrell nicht gestatten wollte, einen 
Meierhes zum adeligen Sitz einzurichten, und der Graf v. Hoya 
fich für fie verwandte, da machte der Erzbischof darauf auf-
merkfam, daß der Hof zu allen Landsteuern, gemeinen Zu-
lagen, Heerfahrten, Landhuden, zu der Burgfest und in der 
Ernte zu helfen pflichtig fei; daß es auch dem Grafen nicht 
angenehm sein würde, wenn auswärtige Edelleute in der 
Grafschaft gelegene Meierhöfe zu Edelmannsfi^en einrichte-
ten .1 8) Damit traf er das Richtige. Die Grafen gestatteten auch 
ihren eigenen Adeligen den Gebrauch der Meierhöfe unter ade-
liger Freiheit nur durch befondere Privilegien. 1 9) Das Gut, 
das ohne solche Bewilligung eingezogen wurde, blieb gleich den 
bäuerlichen Hösen schatz- und dienstpslichtig.20) 

Ein Bestreben der Gutsherren, ihre Eigenwirtschaft auf 
Kosten von Bauerngut zu erweitern, war nicht sonderlich 
kräftig. Es waren ihm enge Grenzen gezogen durch die Streu-
lage der grundherrlichen Gerechtigkeiten, die in der Grafschaft 
besonders ausgeprägt war. 2 1 ) Die Grundherrngerechtigkeiten 

1 7 ) Wittich, @. 386. — Hejse 6 . 46 ss. 
" ) Ur. B. I. 871. 
*) Ur. B. I. 1630. — Eggers &. 26. Des. 88. B. Hoha A. I. a. Pri­

vileg für grese. 
") I n s der 3eit der Grasen fehlen Beispiele von bauernpstichtigen 

Höfen, die von Aderigen bebaut wurden. Als 1604 im Amt <Sljke 11 Höfe 
durch die Adeligen von ihren Bauern angekauft waren, und als der Amt* 
mann sich nicht getraute, die ©chafcung davon einzuziehen, wurde es durch 
eine besondere Berordnung besohlen. (Seiler B. A. 72, 23, 7. 

tt) Wittich, Anlage 1. 
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des besonders begüterten Geschlechtes v. Staffhorst im Amte 
Hoya an 43 Häufern verteilten fich auf 19 Dörfer, die noch 
daju über alle Kirchspiele zerstreut waren. Sie hatten nir-
gends einen größeren Ackerkomplex zusammenliegen. Und wenn 
sie ihn gehabt hätten, dann hatten sie nicht die Möglichkeit, 
einen solchen vorteilhaft zu bewirtschaften. Der Frondienst, 
der die Gutswirtschaft erst rentabel machte, konnte von den 
weitab Liegenden regelmäßig gar nicht geleistet werden. Zudem 
hatten die Adeligen in der Grafschaft durchweg nicht fo viel 
Pflichtige, um eine große Gutswtrtschaft mit ihrem Frondienst 
führen zu können. Denn erst 6—7 spannfähige Höfe, die regel-
mäßig dienten, ersehen ein eigenes Gespann.22) Wo der Guts-
herr tro|3dem und trotz der Schatzpflichtigkeit Bauernhofe ge-
brauchen wollte, stand ihm das Befitzrecht der Bauern im 
Wege. Der Landesherr schürte den Bauern bei seinem Gute. 
Der Gutsherr konnte ihn nicht mehr grundlos absehen.23) 

Die Ursachen, die zu einer Absetzung berechtigten, sind im 
16. Iahrhundert nicht enger umgrenzt. 1616 sorderte die 
Landschaft der Obergrafschaft eine Verordnung darüber, wie es 
mit den Leuten gehalten werden follte, die durch Unordnung, 
Ueppigkeit und Lediggang nicht mehr von ihren Höfen die 
Gefälle und Dienste entrichten könnten.24) Danach scheint die 
Absetzung nur wenig geübt zu sein. 

Das Erbrecht am Befitz bestand unwidersprochen, es er-
streckte sich auch aus die Seitenverwandten25) "Wenn die 
Wirte erbelos sind und das Erbe alters und vermögens halber 
übergeben werden muß, dann wird es einem aus der Freund-
schast eingetan", sagt das Ehrenbürger Lagerbuch.26) Der Be-
richt zeigt, wie^das Erbrecht der Seitenverwandten, das ur-
sprünglich der Eigenbehörigkeit fremd war, 2 7) sich bilden konnte. 
Der Gutsherr, der noch zu Lebzeiten des alten Wirtes den Hof 
neu besetzen mußte, kam dessen Wünschen entgegen. Er nahm 
einen aus der Verwandtschaft und bewahrte damit das Inter-

2 2 ) ©euer B . « . 72, 47, 53. 
2 3 ) 1. Beispiel Ur. B . In. 185. — Ur. B . I. 1630. 
2 4 ) (Seiler B . A. 72, 23 Nr. 5. 
2 5 ) Des. 74. ©l)!e gach 14. 7b 6 . 14. Setter B. A. 72, 39, 10 

27j ©toröe of man unbe wis ane ftnbere, so vorvallet beme capittele al 
bat se na latet Ur. B. III. 183. 
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esse des abtretenden Bauern am Hofe vor wie nach der Ueber-
gabe, was der dem Gutsherrn nü^lichen gleichmäßigen Wirt-
schaft der Stelle zugute kam. Zunächst gewohnheitsmäßig fo 
gehalten, härtete fich hier, wie in fo vielen anderen Fällen der 
Brauch zum Recht.28) Jn einem Falle waren die Seitenver-
wandten vom Erbe ausgeschlossen. Wenn ungesessige Hörige, 
die in selbständiger Lebensstellung waren oder das 50. Lebens-
iahr überschritten hatten, falls sie hei ihren Verwandten lebten, 
starben, dann fiel der gesamte Nachlaß an den Leibherrn. 
Man bezeichnete dieses Recht das Hagestolzenrecht. Es er-
hielt seine Lebenskraft wohl vor allem dadurch, daß nach dem 
Landrecht die ledia gestorbenen Freien von dem Landesherren 
ebenso beerbt wurden. Unter den Grafen wurde es so damit 
gebalten. daß sie den Nachlaß von den Freien einsogen, die 
ohne Blutsverwandten starben, oder deren Blutsverwandte 
nicht in der Grafschast ansässig waren. 2 9) Die Herzöge von 
Braunschweig beerbten die ehelos gestorbenen Freien, die das 
50. Lebensjahr überschritten hatten.30) 

Von den Kindern her gesessenen Bauern wurde meist der 
Jüngste der Anerbe. I n Stjke hatte der Aelteste den Vorrang, 
in Nienburg das älteste Kind. 3 1) I m Amt Stolzenau'herrschte 
Unsicherheit. I m Erbregister heißt es darüber: es 'fällt bei 
dem Tode der Befitz wiederum an den Jüngsten, doch alfo, 
daß sich der Jüngste und der Aelteste nach der Freunde32) Rat, 
insonderheit, wenn der Iüngste noch unmündig ist, darum ver-
tragen müssen.33} 

n ) Fittichs Anjicht 6 . 162, dasj hier ein Einstufe bes Freimeierrechtes 
vorliegt, vermag ich nicht beizutreten. 

M ) (Seiler B . A. 72, 47, 59. Des. 74 Hoha Gen. ©. Nr. 3. Des. 20 
VII ©hrenburg lb. Des. 74 Nienburg Dom. 6b. Fach 358 Bol. I. 

3 0 ) Das Hagestolzenrecht für Freie würbe ausgehoben durch die KonstU 
tution vom 24. Juli 1732. gur die Leibeigenen blieb das Necht bestehen. 
— „Ob zwar vermöge einer unter dem 24. I u l i 1732 erlassenen hohen Ber* 
Ordnung die ©innahme von verstorbenen Hagestolzen cefstret, welche sonst 
ohne Unterschied von Leibeigenen und steien Leuten so unverheiratet ver* 
storben auffommen ist, so ist dennoch am 18. Juni 1734 besohlen, dafi der 
Nachlaß von leibeigenen Leuten, so als Hagestolze verstorben, unter einer 
desfaHs einzuführenden Rubrik der Herrschaft zur Einnahme gebracht wer* 
den sollen. Des. 74. Stolzenau V. <£. 5. Nr. 3. Bgl. v. Brünecf. 

8 1 ) Des. 74 Nienburg Sach 29 Nr. la. 
*») Gleich Berwandte. 

) (Seiler B . 9l. 72, 46, 109. 1720 wurde eine durchgehende Gleich= 
heit geschaffen. Es sollten allemal die Söhne den Töchtern vorgezogen 
werden uno der Aelteste den jüngeren Geschwistern. Oppermann XVI. 
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Wenn danach der Gutsherr die Regelung der Nachfolge-
ordnung den Bauern überließ, fo war der Erbteil der ab-
ziehenden Kinder jedesmal von seiner Zustimmung abhängig.34) 
Zu hohe "Auslobungen" konnten die Fortführung der Wirt-
schaft und damit die Gefälle gefährden. Da rechtliche Bestim-
mungen fehlten und hei dem jedesmaligen verschiedenen Ber-
mögenszustand der Leute ein Herkommen sich nur schwer aus* 
bilden konnte,35} lag gerade hier der Anlaß zu vielen Kon-
fluten. 3 6} 

Wenn der Bauer durch Alter oder Kranfheit nicht mehr 
in der Lage war, die Wirtschaft zu regieren, übergab er fie 
feinen Erben. Er felbst hatte Anspruch auf Altersversorgung, 
auf den Altenteil oder Leibzucht, der mit GutsherrnfonsenS 
sestneselt wurde.37) Der Gutsherr konnte die Hofübergabe hin-
fallig machen, wenn er ein Jnterefse daran hatte, daß der 
alte Wirt weiter dem Hof vorstand; ein Recht, das wohl zur 
Anwendung kam, wenn der Bauer noch im rüstigen Alter 
fich aus dem Altenteil versorgen ließ. 3 8) 

Häufig zugezogen wurde der Gutsherr zur Regelung der 
Interimswirtschaft. Wo der Hofwirt starb und minderjährige 
Sinter hinterließ, stand die Witwe dem Hofe vor. Wenn sie 
wieder heiratete, mußte der Mann den Weinkauf dingen, und 
er bekam damit ein Recht auf Leibzucht. Seiner Wirtschafte 
fuhrung wurden Mahljahre gefegt, nach deren Verlauf er zu-
gunsten der Kinder aus erster Ehe abtreten mußte.39) 

Der Gutsherr, der statt der eigenbehörigen Meier Freie 
auf seinen Gütern hatte, mußte verzichten aus die Sterbsall-
und Freilaßgebühren der abziehenden Kinder. Alle übrigen 
Rechte den Bauern gegenüber leiteten sich ab aus dem Besitz 
der Eigenbehörigen am grundherrlich gebundenen Gute. Sie 

3 4 ) Sandtagsabschied 1697 Kap. 5. Cppermann Oammlg. XII. 
3 Ö ) (Seiler B. A 72, 46, 109. 
3 6 ) Des. 74 Hotja Gen. ©. Nr. 3 6 . 116. — Celler B. A. 72, 23, 

5. Irgend ein Prinzip gab es nicht, es wurbe nach Billigfeit entschieben. 
* 7) 2lnbers Witticb @. 248. 
3 8 ) Es würben jedoch selten besondere Palte geschlossen. Meist „stretfte 

der 2fltvater und der junge Wirt die Beine unter einem Tisch*. Des. 74 
©hrenburg Hösefachen 1 Nr. 2. J n Diepholz erhielten die Abtretenden sog. 
Pelzgelder. Schlüter <3. 109. 

3 Ö ) Oppennann Sammlg. XIII Kap. X. geller B . A. 72, 49, 21. 
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wurden durch die Freiheit der Bauern nicht berührt.40) Für 
den freien Meier galten sie ebenso41) wie für den Hoyaer 
Eigenbehörigen. Noch in einem anderen Punkte, wenigstens in 
der materiellen Wirkung glichen sich die Rechte beider. Das 
Frei-Meierrecht war ursprünglich ein Pachtrecht und zur Ge-
winnung der Pacht wurde vom Pächter ein Weinkaufgeld be-
zahlt. I m 16. Jahrhundert war das Pachtrecht ertlich ge-
worden, aber der Weinkauf war beibehalten. Wirt und Wirtin 
bezahlten ihn, wenn fie das Gut antraten. Er mußte von Fall 
zu Fall vereinbart werden, aber es gab auch hier nach der 
Größe der Höfe herkömmliche Beträge, an die man sich an* 
gefähr hielt 4 2 ) 

Der Weinkauf glich also nach seiner Festsetzung durchaus 
dem Sterbsall in Hoya, und er wurde meist zu derselben Zeit 
wirksam, eben wenn mit dem Tode des alten Wirtes der Sohn 
den Hof übernahm. Wenn der Weinkauf gar noch in derselben 
Höhe, oder höher als der Sterbfall festgesetzt wurde, dann lag 
faktisch für den Grundherrn kaum noch ein Unterschied darin, 
ob seine Meier frei oder leibeigen waren. 

Dadurch, daß den ungefefsenen freien Leuten Gitter einge-
tan wurden, war die grundbesitzende Bevölkerung zuerst mit 
sreien Meiern durchsetzt worden. Als nun im 16. Jahrhundert 
der Freikaus der ungesessenen Leute in den meisten Aemtern 
allgemein üblich wurde, nahm die Zahl der sreien Meier rasch 
zu, denn aus den ungesessenen rekrutierten sich die hofge-
sessenen Bauern immer wieder und die Gutsherren hatten, 
wie gezeigt, seit der ungefähren Festsetzung der Sterbfall-
summen kein sonderliches Jntereffe daran, freien Leuten ihre 
Höfe zu verweigern. 1 5 8 2 , als die Grafschaft an die Welfen 
überging, war im Amte Hoya das Leibeigentum völlig von 
der Freiheit abgelöst. Jm Amte Syke waren noch 1 5 leibeigene 
Familien, in Neubruchhausen leine mehr. Im A m t e Alt* 
bruchhaufen gab es Freie und Leibeigene, ebenso in Stolzenau, 
Ehrenburg und Nienburg. I n den Aemtern Diepenau, Sie-
benau, Siedenburg, Steierburg war alles leibeigen.43) Mit 

*°) Schlüter S . 109. 
" ) Wittich S . 379 sf., 19 ff. 
" ) Wittich. S . 29, 362. 
*») Des. 74 Hqtoa Gen. E. 3. Sijfe Dom. In . 6. Fach 703 Nr. 2. 

Ehrenburg £am. 12 Nr. 1. Nienburg Amtss. 29 Nr. 1 vdl. Uchte Reg. Ic. 
Nr. 2. Nienburg Fach 358 Nr 1. (Seiler B. «. 72, 46, 110b, 49, 21. 
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der vordringenden juristischen Ausgestaltung des eigenbehörigen 
Rechtes vom 16 . zum 17 . Iahrhundert wurde, entsprechend den 
tatsächlichen Verhältnissen, der Sa£ aufgenommen, daß Leib-
eigenfchaft ein Attribut des Hofes fei, vor allem, weil die dar-
aus fließenden Abgaben gewohnheitsmäßig nach dem Umfang 
und der Güte der Stelle festgesetzt wurden. Der Besitz der Höfe 
vermittelt fortan die Leibeigenschaft. — Eine leibeigene Stelle 
macht ipso jure den Inhaber leibeigen.4*) Das Ansteigen der 
Zahl der freien Meier wird damit stark eingeschränkt. 

Denn bei dem stark abgemilderten Leibeigentum hat auch 
das Verlangen der Bauern, ihre Höfe freizukaufen, fast aufge-
hört. Wo dennoch auf amtspflichtigen Höfen der Verfuch ge-
macht wurde, scheiterte er regelmäßig an dem konservativen 
Bürokratismus der Verwaltung. Dagegen war der Adel, wohl 
aus größerem Geldbedürsnis, solchen Wünschen der Eigenbehöri-
gen zugänglicher. Am auffallendsten ist der Unterschied im Amte 
Dlienburg, wo im 18 . Iahrhundert die herrschaftlichen Leute 
alle leibeigen, die Iunkerleute fämtlich frei waren. 

Die Abfchwächung, die das Leibeigentum im 1 6 . Jahrhun-
dert erfahren hatte, mußte natürlich dem sozialen Ansehen 
des eigenbehörigen Bauern zugute kommen. Sie unterschieden 
sich in ihrer Rechtslage kaum noch von den Freien. Von den 
Nachteilen der Eigenbehörigkeit, um deretwillen die Hörigen 
die Freiheit anstrebten, wird in den Ablösungsgesuchen aus-
schließlich angeführt, daß die Freikäufe die Aussteuer kürzten 
und die Leibeigenen sich deshalb minder gut verheiraten könn-
ten 4 5 ) Eine soziale Scheidung war durch Freiheit und Eigen-
behörigkeit im 16 . Iahrhundert nicht gegeben. Soweit eine 
soziale Gliederung der bäuerlichen Bevölkerung überhaupt vor-
handen war, richtete sie sich nach der Wirtschaft, die die Bauern 
vertraten. 

*4) Das* der ©afc erst am Ende des 16. Iahth. ausfarn, zeigt ein Bericht 
t e s Slmtmanns von (ghrenburg 1705. Des. 74. Ehrenbutg 1. Fach 13. Nr. 4. 
2lls er eine Untersuchung Über den Grund der Freiheit bei den Leuten seine© 
Amtes anstellte, fand er, dafc die meisten Leute Freibriefe hatten aus der Ne= 
gierungszeit des lefeten Grasen, die nur ihre und die persönliche Freiheit der 
Vorfahren nachmies, lieber die Höse sand er nichts erwähnt. 

*») Des. 74 6i?!e Dom. IIIb Fach 703 Nr. 3. 

Biebers. 3o$rtmch 1924. 3 
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B. D i e w i r t s c h a f t l i c h e n G r u p p e n ( M e i e r , 
K ö t e r , B r i n k s i t z e r , H ä u s l e r ) u n d d e r S i e d -

l u n g s c h a r a k t e r d e r G r a f s c h a s t . 

1. M e i e r . Die Bauerngüter unserer Gegend waren im 
16. Jahrhundert streng klassenmäßig getrennt nach Meier, 
Köter und Brinksiher. Es ist schon mehrfach darauf hinge-
wiesen, ohne daß bisher klargelegt ist, wie sie sich unterschieden. 
J n der Ueberlieserung bis zu dieser Zeit begegnet fast aus-
schließlich die erste Gruppe, die Wirtschaften mit einer oder 
mehreren Hufen. Die Güterrolle 5 4 6 ) gibt die Zahl der Hufen, 
die zu den dort aufgeführten Häusern gehörten. Der ur-
sprungliche Zustand, wonach jeder Familie eine Huse zukam, 
hatte einige Verschiebung ersahren. Am besten gewahrt war 
er beim Vogtgut des Stiftes Bücken. Der Fortbestand der 
Bückener Villikationsverfassung und das Jnteresse der Vögte,, 
deren Einkünfte fich nach der Häuferzahl richteten, hatten hier 
erhaltend zusammengewirkt.47) 

Die Husenverteilung soll folgende Zusammenstellung ver-
anschaulichen: 

Lage fcäufer Husen pro Hau* 
Mit der Bogtei ) 

aus der Geest "> 
(verpfändet) 

*8) 3u den solgenden 3itaten vgl. 
" ) Ur. B. I. V. ©. 27 2. 12 und \ 
m ) Ur. B. I. V. 6L 28 2. 1 ff. 
*) Ur. B. I. V. ©. 28 2 . 1 3 ss. 
M ) Ur. B. L V. S . 29 2. 29 11 fs. 



Die Gründe, die zu einer Vereinigung mehrerer Hufen 
führten, brauchen nicht weit gefucht zu werden. Zunächst waren 
die alten Haupthöfe mit mehreren Hufen ausgestattet, und dann 
war es für die Grundherren das Gegebene, daß die vielfach be-
zeugten wüsten Stellen 5 5) von ihnen den intakten Höfen zuge-
legt wurden. 

Zu der Hufe mit der area oder dem Hofstall56) gehört? 
das Echtword,57) die Nutzungsberechtigung in der Gemeinheit. 
Es ist zu wenig davon die Rede, als daß sich über die Natur 
dieser Berechtigung etwas aussagen ließe. Im 16. Iahrhun-
dert waren die Besitzer durchgehend nachbargfeichderechtigt, und 
es liegt kein Grund vor, für die voraufgehende Zeit eine Be-
mefsung nach der Hufe oder sonstwie anzunehmen. 

Nach dem Güterverzeichnis, Rolle 5, waren die Natural-
einkünfte der Grundherren im allgemeinen nach der Hufe be-
messen. Am Ausgang des Mittelalters wurden sie zu Geld 
gesegt in verschiedenen Zeiten und verschieden hoch.58) Sie 
verloren die sichtbare Beziehung zur Hufe. Die Zahl der 
Hufen gab nicht mehr den Maßstab für die Höhe der Gefälle. 
SO ist es erklärlich, wenn die Hufe aus der Ueverlieferung! 
zurücktritt. Die Register am Ende des 16. Jahrhundert rech-
nen nicht mehr damit. Sie reden nur vom Meierhof und 
unterscheiden volle, halbe und viertel Meier. 5 9) 

M ) Hr. B. I. Y.. 6 . 28 L. 24 ss. 

" ) Hr. B. I. V. ©. 11 2. 37 ss; 6 . 13 L. 10 ss. (Die ©iebenmeier» 
höse des Stiftes Bücken haben samtlich 4 Husen). 

M ) Ur. B. I. 167; V m . 328. 
6 7 ) Ur. B. I. 69, HI. 328; HL 52. Es wird hier die Huse echtwort 

Ofltaimt. — aansnin nnnm vel domnm in dalsette cum terris duoram man-
8omm seu domorum qnos vulgns appellat echtwort cum omnibns pertinen-
ciis suis tarn in pratis quam in nemoribus et agris. 

M ) »gl. unten @. 48. 
*) Erstes Beispiel Ur. B. IV. 63 (1536). Ebenso bei v. Hammerstein« 
Lojtcn das erste Beispiel im Anfang des 16. Jahrh. aufgefunden ©. 629. 
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Es ist nun ausgeschlossen, daß diese Einteilung auf die 
Hufenzahl zurückgeht, die die Höfe ursprünglich umfaßten. 
Wie aus obiger Zusammenstellung hervorgeht, überwog bei 
weitem das Gut mit einer Hufe. Gerade im Amte Hoya, wo 
größtenteils das Vogtgut lag, müßten die kleinsten Einheiten 
in der Mehrzahl sein, wenn die Husenzahl das Einteilungs-
prinzip abgegeben hätte. Tatsächlich aber sind gerade hier die 
Vollmeier viel stärker vertreten als die anderen Gruppen. 
Es müssen unter ihnen eine Reihe Höfe mit ursprünglich einer 
Hufe sein. 6 0) Das Merkmal der Meierklaffen, wonach sie sich 
im 16. Jahrhundert unterschieden, war die Frondienstleistung 
und sie hat aulch feie Einteilung zustandegebracht. Die Neu-
einteilung se|t sich zu Ansang des 16. Jahrhundert in ganz 
Niedersachsen durch. Nur eine so allgemein wirkende Ursache 
wie die wachsende Bedeutung des Frondienstes kann ihr zu-
grunde gelegen haben. 

Der Eigenbetrieb der Grundherren erführ unter den gün-
stigen, allgemeinen ökonomischen Bedingungen im 16. Jahr-
hundert eine starke Ausdehnung. 6 1) Die Höfe wurden nach Ver-
mögen zu Fronden herangezogen. Wer ein volles Gespann 
mit 4 Pferden hatte, tat damit Dienst, wer über weniger, nur 
über ein oder zwei Pferde verfügte, mußte mit seinem Nachbar 
zusammenspannen. Man unterschied danach Ackerleute und Zu-
spänner, oder Voll-, Halb- und Viertelspänner, und nach der 
Qualität des Dienstes gewöhnte man sich die Höfe einzuteilen 
in Voll-, Dreiviertel-, Halb- und Viertelmeierhöfe. 

Die Bezeichnungen Ackerleute, Zuspänner, Spänner waren 
im 16. Jahrhundert durchaus gebräuchlich.62) Sie verloren 
sich im 17. Jahrhundert. 

*>) Boahöfe mit einer Huse hat SBittich ( 6 . 86 und 365) ebenso für 
andere Gebiete Nordniedersachsens festgestellt. 

6 1 ) 1565 nahm Gras Erich Land aus der Gemeinheit zu dem Bau des 
Verwerte Erichshof. Ur. B. I. 865. Aehnlich werden die übrigen Borwerke 
entstanden sein. Diese bedeutenden ffiirtschaftsbetriebe, die in den Amts* 
einfunsten eine so grofee Nolle spielen, sind vor dem 16. Jahrh. noch nicht 
erwähnt, SBeniger tritt die Ausdehnung der Eigenwirtschaft bei den $rt* 
vatgutsherren hervor. Es bedurfte au<& keiner großen SBirtschast, um den 
Frondienst bei den verhaltnismajjig wenigen Meiern, die fle hatten, wirksam 
zu machen. 

M ) Eeller B. A. 72, 48, 20 — 46, 109 und 114 — 47, 61 und 63 — 36 
8 — 49, 20 und 21. — Des. 74 Ehrenburg Sam. 12. Nr. 1. Des. 88b Die* 
penau 2l. Ia. — SBittich <3. 85 Anm. 1. v. Hammerstein*Lo£ten S. 628; 
Schröder D. N. 6. S . 457. 
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Das Spanndienstvermögen der kleinsten Einheiten, die 
i m allgemeinen ursprünglich eine Hufe gehebt haben werden, 
war regional verschieden. I m Süden, im Amt Stolzenau, im 
Westen in den Aemtern Ehrenburg, Siedenburg, Diepenau, 
wurde davon nur Dienst getan mit nur einem Pserde, in den 
übrigen Aemtern stellten sie ein halbes Spann mit zwei 
Pferden. Entsprechend nannte man die Inhaber in den nörd­
lichen Aemtern Halbmeier, in Stolzenau Viertelmeier; in 
Ehrenburg, Siedenburg, Diepenau kannte man Höfe, die mit 
vier Pferden wirtfchafteten, überhaupt nicht Darum verwandte 
man hier die Bezeichnung Vollmeier und Vollhöfe für folche, 
die mit zwei Pferden frondeten, und die, die zu viert ein 
© p a n n abgaben, wurden danach hier Halbmeier genannt. 6 3) 

Die Zahl der wöchentlichen Dienste war fest bestimmt. 
Es stellten die Meierleute an zwei Tagen ihr Gespann. Die 
Halb- und Viertelmeier mußten sich zu zweien bezw. vieren 
zusammentun. 6 4) Wenn sie aber ohne ihee Zuspänner ge-
fordert wurden, dann waren die Halbmeier nur zu einem, 
die Viertelmeier zu einem Tage in zwei Wochen verpflichtet, 
ebenso oft als fie bei vereintem Gespann dieses zu führen 
hatten. I m 17. und 18. Jahrhundert wurden sie nun meist 
einzeln aufgeboten, und es jgalt darum als Regel: der Voll-
meiet entrichtet jährlich 104, der Halbmeier 52, der Vier-
telmeier 26 Tage. Danach wurden die Höfe, denen aus irgend 
welchen Gründen einige Tage erlassen waren, als 2 / 8 , 1 / 3 Höfe 
usw. angefprochen. Nur ganz vereinzelt sind diese Bruchteile 
auch durch Teilungen zustande gekommen, die mit gutsherr-
licher Einwilligung stattfinden konnten und auch mehrfach 
bezeugt find. Die geringe Zahl zeigt, daß es sich hier um Aus-
nahmen handelt 

Daß die Einteilung unmittelbar an die Hafenzahl an­
knüpft, ist bisher angenommen. 6 6) Es mag richtig sein, daß 
da, wo der Hnfenbegrifs in Niedersachsen noch lebendig war. 

M ) Des. 88b Ehrenburg M. Nr. la. 
**) Des. 74 Hoya Gen. <£. Nr. 7. — Des. 88b Diepenau » . 2. ©an*. 

XXI. — Des 74 Nienburg Fach 363 Nr. 1 und 2. — Des. 74 ©tolzenau 
V. 7. 4 Nr. 12. — Maeder « . 69 Anm. 3. 

M ) Hesse, ©. 9. Maeder ©. 35 f. Meißen, I. ©. 78. Stüde, San* 
gemeinden ©. 10 und 367. 
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auch die Frondienstleistung danach festgesetzt wurde. Aber jür 
Nordniedersachsen trifft das nicht zu. S t ü v e hat hier in einer 
eingehenden Untersuchung67) die Unstimmigkeiten zwischen der 
Hufenzahl und der neuen Einteilung bezeugt; er gibt keine Er-
klärung. v . H a m m e r s t e i n - L o x t e n 6 8 ) glanbt,daß die Ein-
teilung mit der Marknutzung zusammenhängt. Das ist unhaü-
bar durch die Tatsache, daß rüberall in Nordniedersachsen ein-
hufige Höfe zu Vollmeierhösen geworden sind. Was halte wohl 
der Grund sein sollen, diesen eine größere Markderechtigung 
zu geben. W i t t ich hat die provinzielle Verschiedenheit in der 
Gliederung des Meierstandes zur Stütze seiner Ansicht von der 
Entstehung des Meierrechtes herangezogen. Danach foll in den 
Gebieten, wo die Bauernklasse in der Regel in Voll- und 
Halbmeier zerfiel, das Freimeierrecht allmählich aus dem Lat-
recht weitergebildet sein, während es mit der Auslösung der 
Villikationen da entstand, wo Voll-, Dreiviertel-, Halb- und 
Viertelmeier nebeneinander vorkamen.69) Hier besteht kein Zu-
sammenhang. I n Hoya kommen beide Verteilungsarten vor 
und es herrschte überall Eigenbehörigkeit bis zum 16. Iahr-
hundert.70) 

Ueber die Größe der Hufe ist nichts mitgeteilt. Aus der 
Annahme, daß im Amt Stolzenau die Viertelmeier, in den 
übrigen Aemtern die Halbmeier größtenteils eine Hufe umfaß-
ten, ergibt sich, daß ihr in den nördlichen Aemtern etwa 30 
kalenbergische Morgen zukamen, in Stolzenau, Ehrenburg, Die* 
penau 10—15 Morgen. 7 1) 

Es mag hier eine Aufstellung aus dem Amte Syke folgen, 
die die starken örtlichen Unterschiede der Höfe veranschaulicht.72) 

• 7) Stüve, Landgemeinden S . 34 sf. 
M ) Hammeestein*Lo$ten, S . 628. 
" ) Wittich, S . 365. 
n ) Anlage 1, Amt Stolzenau und Amt Sijfe. 
7 1 ) Des. 74. Ehrenburg Garn. Fach 12 Nr. 1. — Des. 88b. Diepenau 

A. Ia. — Des. 74. Stolzenau Ic. Nr. 10. — Seiler » . A. 72, 48 Nr. 20. 
Des. 88b. Ehrenburg M. Nr. la. 

™) Des. 88b 6tfe 9 . I. Eonv. IE. b. (1738). Die Größe ist ange­
geben nach der ginsaat und bier umgerechnet in Morgen. Die Berechnung 
tKKh Morgen war in gräflicher 3eit noch nicht gebräuchlich. — Des. 74 
ehre Fach 12 Nr. l. 
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D u r c h s c h n i t t l i c h e G r o ß e. 
"Meier Wattmeter 

ftirchjpiet $im.Pt« <£a.en&. $impt> Sütenb. ftirchjpiet saat 9KorQen faat SRotgot Brinkum 262 87»/, 121 4 0 V 3 Leeste 196 6 5 7 » 101 33V 3 

Sudweihe 225 75 116 36>/3 

Kirchweihe 186 62 110 36»/s 
Barrien 134 432/s 92 3 0 V 3 
Heiligenfeld 169 5 6 V 8 

124 41Vs 
Nortwolde 97 3 2 V 3 

79 26V 3 

Riede 322 107Vs 145 '481/3 
Der Behauptung, daß die Einteilung des Meierstandes 

nicht unmittelbar auf die Hufenzahl zurückgeht, wird nicht 
widersprochen durch die Tatsache, daß nur Wirtschaften, die 
sich auf Hufen gründeten, darin einbezogen find, während die 
Leute ohne Hufengut, die Köter, nach wie vor von den Meier-
leuten geschieden wurden. 

2. Köter . Die Kotstellen waren zu Anfang des 16. 
Iahrhundert noch nicht so weit entwickelt, daß ein regelmäßi-
ger Spanndienst von ihnen erwartet werden konnte. Ihre 
Besitzer wurden nur zum Handdienst herangezogen, eine kleine 
Zahl von ihnen frondete auch wohl aushilfsweise in der 
arbeitsreichen Jahreszeit mit Pferden, wenn sie dazu in der 
Lage waren, und dann nur zum leichten Dienst. I n der 
Saatzeit eggen sie — daher auch die Benennung Eggeköter—; die 
schwerere Pflugarbeit blieb den leistungsfähigeren Gespannen 
der Meier. 7 3) 

I m 14 . Iahrhundert müssen sie eine sehr geringe wirt-
schastliche Bedeutung gehabt haben. Trotzdem sie sicher in 
größer Zahl dem Landesherrn grundhörig waren, erwähnen 
die Güterrollen sie nicht Es ist dort nur das Gut mit minde-
stens einer Hufe aufgeführt. 

Nun hat M a e d e r behauptet, daß die Köter eine Hufe be-
lessen hätten. Er ist damit sicher im Unrecht74) Zunächst wer-

" ) Des 88b. Diepenau A. Ia. — Seiler B. A. 72, 36, 6a. — Des. 
74. Chrenburg Cam. Fach 12 Nr. 1. 

n ) Maeder, S. 32. 
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den in der Uederlieserung Haus und Koten auseinandergehe!-
ten. Noch im 16. Jahrhundert und in der Folgezeit stellt 
man die Köter den Hausleuten oder Meiern gegenüber.7 5) Wenn 
man Güter mit einer Hufe unter Koten verstanden hätte, muß-
ten diese in der Güterrolle 7 6) so genannt sein; in Wirklichkeit 
aber ist dort von Häusern die Rede. 

Einen sicheren Gegenbeweis geben die Flurkarten. Es 
findet sich, daß überall in den Teilen, die durch Lage und 
Namen sich als das älteste Ackerland geben, regelmäßig die 
Meier beteiligt find, die Köter nur ganz vereinzelt, wenn man 
an Hand der Mutterrollen der Stellen und der Rezesse über 
die Verkuppelungen aus die Besitzverteilung zu Anfang des 19. 
Jahrhundert zurückgeht. Es haben die Köter außer dem Gar-
ten- und Hausplatz im Dorfe ihren Acker in den jüngeren Ge-
wannen, im Rodland, das sehr oft als Zuschlag, Bruch, Holz, 
Heide, Knick, Busch, Weide bezeichnet ist. Daraus geht deut-
lich hervor, daß ihre Stellen aus Zusiedelungen entstanden sind. 

Dasselbe wird hezeugt durch die Zehntverhaltnisse. Die 
Grasen zogen vom Rodland den Zehnten, 7 7) und das Hoyaer 
Erbregister von 1583 trennt danach den Zehnt von Köter- und 
Meierland. Während das Amt in Schweringen, Hämelsheide 
und anderen Orten den Zehnt über alles Land hatte, zog es 
in Malen, Bücken, Borstel, Martfeld, Asendors diesen nur vom 
Köterland. 

Nach dem Lehnregister hatten die Grasen dem Borchard 
de Hostede dornurn in Holwedel et casas ibidem edificatas 
seu edificandas cum agris innovatis seu innovandis scilicet 
rodeknd übertragen, auch hier find die Köter Anftebler. 

Aus dieser Stelle geht zugleich hervor, dgß die Neusied-
lungen aus frischer Wurzel dem Grafen grundherrnpflichtig 
wurden. Das bestätigt sich durch das zahlenmäßige Verhältnis 
der landesherrschaftlichen Kotstellen. Es verteilen sich die Stel-
len folgendemaßen: 

7 5 ) Ur. B. I. 171, 175. — Wittich & 94. — Stuve, Landgemeinden 
S. 17. - Thiel, 0 . 42. 

7 6 ) Ur. B. I. Hest V. 
" ) Ur. 8 . I. 1478. Des. 88b Diepenau « . Ia. (1588) 
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Meier Köter Brinksiher 
tot Adel tot Abel Amt Abel 

Syke™) 150 135 125 
Stolzenau 8 0) 280 130 231 
Nienburgs 98 78 167 

150 135 125 70 225 72 
280 130 231 49 251 143 

98 78 167 45 181 27 
71 70 97 23 136 6 

231 33 131 6 214 1 
231 224 431 95 355 91 

Bruchhausen8*) 71 70 97 
Ehrenburg83) 231 33 131 
Hoya78) 231 224 431 

3n den Aemtern, wo das Verhältnis der landesherrschasi> 
lichen Meier zu den privatherrlichen 1 : 1 ist, stellt sich das 
der Köter und Brinksitzer aus 1 : 2 bis 1:5 . 

Die Privatgrundherren kamen in Besi£ der Köterstellen 
durch Uebertragungen, wie das aus der obigen Stelle des 
Lehnregisters hervorgeht. Und dann dürfen wir wohl an-
nehmen, daß ein Bruchteil der Kothöfe nicht aus völlig neuer 
Wurzel entstand, sondern aus Abspaltungen von den Meier-
höfen,8*) wie wir das bei den Brinkfitzern und Neusiedlern feit 
dem 16. Jahrhundert an den Aufzeichnungen verfolgen können. 

Das Zahlenverhältnis gibt einen Anhalt für die Ent-
stehungszeit der vielen Koten. Jn ihrer Hauptmasse85) können 
sie erst entstanden sein, nachdem die landesherrliche Hoheit 
in dem späteren Herrschaftsgebiet der Grafen foweit ausge-
bildet war, daß fich daraus das Grundeigentum an den Mar-
ken ableiten ließ. 8 6) Schwerlich wird ein folcher Anspruch 
über das 14. Jahrhundert zurückgehen, so daß sich danach 
in den Kotstellen ungefähr der Siedlungszuwachs des 14. und 
15. Jahrhunderts verkörpert. Denn die Neufiedlungen, die im 
16. Jahrhundert entstanden, erhielten die Bezeichnung Brinksifc. 

Die Köterklasse zerfällt in Halb- und Vollköter. Es ist 
hier ebensowenig an seine Teilung zu denken, wie bei den 
Meierleuten. Die Scheidung geht allein aus den Frondienst 

7 8 ) Des. 74. Hoga Gen. ©. 30 (1760). 
n ) Maeder S. 74. 
" ) Des. 74. Stolzenau V. <L 4 Nr. 12 (1765). 
8 1 ) Des. 74. Nienburg gach 29 Nr. 7 (1698). 
*8) Des. 74. Bruchhausen I. <£. gach l Nr. 12 (1666). 
*) Des. 88b. Ehrenburg M. la (1683). 
*) Dopsch I. S . 290 und die dort verzeichnete Literatur. 
" ) Dopsch hat ihr Borfommen für das 9. Jahrh. nachgewiesen. 
M ) Heilermann Kap. VII. 
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zurück, der nach der Güte der Stellen davon gefordert werden 
konnte. Die Vollköter leisteten zwei, die Halbköter einen Tag 
in der Woche Handdienst.8 7) Die Frondienstverpflichtung i[t 
auch der Grund gewesen, weshalb man zu Beginn des 16. 
Iahrhunderts von den alten Anbauern, den Kötern, die Hinzu-
gekommenen als Brinkfitzer namentlich trennte. 

3. B r i n k f i j j e r . I n der Art der Entstehung und der 
Stellung innerhalb der Gemeinde unterschieden sich die Brink-
sitzer nicht. 

Als der Frondienst um 1500 festgelegt wurde, gab es 
eine kleine Gruppe, die mit so wenig Grundbesijj — meist 
wehl nur mit einem Hause — versehen war, daß der Grund-
herr zu dem Zins Dienst gar nicht oder nur in ganz be-
schränktem Maße davon fordern konnte. Das Diepenauer Erb-
register von 1583 8 8) sagt noch, die Brinkfitzer haben nichts 
und tun nichts als Erntehilfe, nicht pflichtweife, sondern bitt-
weise. Und nach dem Hoyaer Erbregister leisten sie Brief-
trägerdienst und vier Tage im Jahr. 

Der Grundzins hatte kein offensichtliches Scheidungsmerk-
mal zwischen den größeren und kleineren Ansiedlern gegeben. 
Die verschiedene Dienstpflicht stellte fie jedermann vor Augen. 
Das führte zu der namentlichen Absonderung, die kleinsten 
und wohl meist jüngsten Anbauer erhielten ihre Bezeichnung 
nach dem Teil des Ortslandes, wo sie vielsach ihre Behausung 
hatten, dem Brink — dem unmittelbar vor dem Dorf liegen-
den Teil der gemeinen Weide.8 9) Zu Anfang des 16. Iahr -
hunderts, wo zuerst Leute unter diesem Namen aufgeführt wer* 
den, war ihre Zahl noch klein.9 0) Aber schon sehr bald über-
stieg sie die der anderen Klaffen; denn von nun an wurden; 
alle Anbauer ihnen zugerechnet 

Die Hoyaer Lagerbücher aus dem Ende des 16. Jahrhun-
derts geben einen Einblick in die Entstehung der neuen Stel-

w ) Des. 74. Nienburg Fach 363 Nr. 3. 
w ) ©eller B. A. 72, 36, 6a. 
" ) Der Name Brinfsifcer für Siedler auf dem Brink war auch schon 

vorher gebrauchlich, aber seit dem 16. Jahrh. lag kein begrifssbesrimmendes 
Merfmal in der Slnsäsjigfeit aus dem Brinf, wie Sittich will. S . 102. Di* 
Brinfsi&er wurden auch Lichtesinfen genannt eine Bezeichnung, die ruh 
nicht durchgeseiht hat. 

*°) Ur. B. I. V. Nolle 6. 



len. 9 1) Der größte Teil der Anbauer hatte mit Erlaubnis 
der Grasen oder auch nur mit Zustimmung der Gemeinden 
Land aus der Gemeinheit genommen und leistete davon dem 
Grasen als dem Grundherrn nach Proportion des zugewiese-
nen Landes einen geringen Zins und einige Tage Dienst. 
Da, wo das Leibeigentum bestand, gaben sie sich dem Grafen 
zu eigen. 9 2) 

Für den Dienst bildete sich allmählich der Begriff eines 
vollen Brinkfitzerdienstes, der nach den Aemtern verschieden 
gerechnet wurde; in einigen fejjte man 26 Tage im Iahr , in 
anderen 52 und auch 8. Die Stellen, die weniger leisteten, 
wurden danach abgeteilt in halbe und kleine Brinksitzer und 
Sechs-Tagediener.9 3} 

Eine kleine Minderheit der Brinksitzerstellen war so ent-
standen, daß von den Hofbesitzern den abziehenden Kindern 
oder Geschwistern ein Stück Land zur Abfindung gegeben war 
oder Leibzucht- und Tagelöhnerhäufer mit etwas Acker für 
sie abgetrennt waren, öfters ohne Wissen der Grundherren. 

Um einer Zersplitterung der Höfe vorzubeugen, verboten 
wohl die Grundherren in den Meierbriefen die Errichtung neuer 
Tagelöhnerhäufer. 9 4) Es scheint auch unter den Grafen ein 
allgemeines Landesverbot existiert zu haben, daß fich gegen 
die Abteilung neuer Stellen von alten Höfen richtete. 1571 
wurde jemand in Strafe gezogen, weil er etliche Ländereien 
genommen und eine besondere Nebenbehausung darauf gebaut 
habe, welches der Landesordnung entgegen sei. 9 5) 

Von der Celler Regierung wurde diese Ordnung 1618 
wiederholt: 9 6) "Damit die Höfe und Koten um so viel desto 
mehr und gewisser unzersplittert bleiben, so sollen feine Feuer-
statten in den Scheunen oder Backhäusern gemacht, noch die-
selbe bewohnet werden". 

fll) Lagerbücher der Kirchspiele im Amte Hoya Des. 74. Hoya Gen. 
E. 2—9. 

M ) Des. 74. Nienburg Dorn. Fach 460 Nr. 3. 
M ) Des. 74. Nienburg Fach 363 Nr. 2. — Des. 74. Hoya E. 4a Nr. 

2 — Des. 74. (Stolzenau V. ©. 4 Nr. 12. 
M ) Des. 74. ©yfe Fach Nr. 14, Nr. 76 <S. 9ss. 
9 6 ) Kalenberger B. 2l. 17. II. Hoya 14 <§yfe 22. 
w ) (Seiler Sßolizeiverordnung 1618 Kap. 44 § 7; Dppermann, Samm= 

lung ©. 14. 
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Das Eigentumsrecht an den gemeinen Marken hatte der 
Landesherr, "der Grundherr" nach dem Begrisfe der Zeit. 
Er konnte darin Rodland "ausweifen". Den Gemeinden gab 
ihre Nutzungsbefugnis kein Widerspruchsrecht. Iederh wurde 
auf dem Landtage von 1531 eine Kommission in Aussicht ge-
nommen aus drei gräslichen Räten und süns Mitgliedern der 
Landschast, die über alle beschwerlichen „Zuschläge" entscheiden 
sollten, was davon "auszuziehen" sei. 9 7) Eine ebensolche Be-
rufung'sinstanz, an die sich die Gemeinden mit Klagen und 
Beschwerden über mißliebige Gehege und Zuschläge wenden 
konnten, wurde wiederum 1583 für die Niedergrafschast ge-
schassen.98) Trotzdem hörten die Klagen gegen die Beamten 
nicht auf. Diese bezogen für ihre Mühewaltung bei der Aus-
weisung ein Teilgeld. Man warf ihnen vor, daß fie es un-
billig hech berechneten, und um es zu bekommen, den "Ein-
kömmlingen" und Fremden ohne Rücksicht auf die Interessenten 
Land zulegten. Die Celler Regierung verbot darum den Be-
amten, ohne ihre Genehmigung Ausweisungen vorzunehmen.99) 

I n der Obergrafschast rissen die Bauern die Gehege ein, 
die ohne ihre Zustimmung ausgerichtet waren, und das Amt 
Stolzenau erachtete solches Vorgehen in einem Vericht an die 
Regierung als ein Recht der Untertanen.100) Dennoch galt 
auch hier als Regierungsstandpunkt, daß man die Inter-
essenten hören solle, die Entscheidung aber bei der Regierung 
liege.1 0 1) 

Der Widerstand gegen die Zusiedlung, der sich hier an-
zeigt, kann nicht allgemein gewesen fein, denn die starke Zu-
nahme an grundbesitzenden Bauern ist dadurch nicht aüfge-
halten worden. 

4. H ä u s l e r . Zu den grundbesitzenden Gruppen der 
ländlichen Bevölkerung kam eine nicht unbeträchtliche Zahl 
Häusler, 1 0 2) Hässelten oder Heuerlinge genannt Sie wohnten. 

foija Ur. B. I. 330 S . 733. 
ovialbuch m 42 Landtag 1583. 

Des. 74. Hotja Gen. G. 1a Nr. 2. 
Seiler B. A. 72, 36, 5. 
Setter B. A. 72, 23, 7 Landtag 1604. 

. J n Stolzenau werden sie 1593 aus 98 angegeben. Seiler B. A. 
72,46,114. 


